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Ein Beitrag zur Autopoiesis-Debatte 

Moderne Gesetzgebung wird »heute weitgehend von Wirtschafrsproblemen be­
herrscht~ I. Der Beitrag untersucht die Implemcntation eines wirtschaftsrechtlichen 
RegeJWlgskomplexes, dessen Stcucrungsrhemarik sowohl unter wirtschafdichem als 
auch rechtlichem Aspekt äußerst bedeutsam ist, der aber gewissermaßen »im 
Schatten« zweier anderer Winschaftsgesetze steht, des Stabilitäts- und Wachstums­
gesetzes von 1967 (StWG) und des Bundesbankgesetzes von 1957 (BBankG). Im 
Vergleich zu dem umfassenden makroökonomischen Regelungsanspruch dieser 
beiden Wirtschaftsgesetze (vgJ. die Verpflichrung auf das .magische Viereck« in § 1 

StWG einerseits. den Auftrag der »Sicherung der Wahrung« in § j BBankG 
andererseits) ist der Steuerungsanspruch des Gesetzes über die Gemeinschaftsauf­
gabe "Verbesserung der region21en Wirtschaftsstruktur . von 1969 (GR W-Gese!z). 
welches das Ausführungsgesetz zu Art. 9 Ia Abs. 1 Nr. 1 GG ist, auf den AusgleJch 
der regional untenchledlichen Verteilung des volkswinschafdichen Reichtums und 
der Arbeirslosigkeit zentrien. 
Die Höhe des wirtschaftlichen Wachstums (gegebenenfalls auch seine Qualität) 
sowie das Niveau der Arbeitslosigkeit hängen primär von der kompetenren und 
konjunkturgerechten Anwendung (bzw. der Nichtanwendung) des StWG und des 
BBankG ab. Das • Vergesscn~ des StWG durch die Politik in den Boer Jahren war 
hauptveranrworrlich für die gegenwärtige mehr als Verdoppelung der offiziellen 
Arbeitslosenzahl auf 2,3 Mio . im Jahresdurchschnitt im Vergleich zum Ende der 
70er Jahre mit einer Arbeitslosenzahl von unter 900000'. Die gesamlWirtschafdiche 
Relevanz des BBankG hingegen demonstrienen in den letzten Jahren die Devisen­
marktOperationen der Bundesbank zur Steuerung der Kursbewegungen am interna­
tionalen Geldmarkt mit ihren Auswirkungen auf die bundesdeutsche Exp0rtWin­
schafr. Kurz und in ökonomischen tenns ausgedrückt: Der allgemeinen Konjunk­
tur- und Geldpolirik gegenüber kann die regionale Wirtschaftspolitik nur eine 
komplementäre Funktion übernehmen. Auch in der öffentlichen Diskussion stößt 
die regional disparit:ire Verteilung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung 
eindeutig auf weniger Interesse als das Niveauproblem dieser beiden Wirtschafts­
größen . 
Die lmplementationsfragestellung soll im foLgenden weit gefaßt werden und sowohl 
die regulierungsbedürltige ökonomische Problemsiwarion und die gesetzliche Pro­
grammformulierung als auch den administrativen Vollzug und die Steuerungswirk­
samkeir des GRW-Gesetz:es umfassen}. »Steuerungswirksamkeit . als Oberbegriff 

1 Mcncns, Kirchn~T, S,h""zc, Wirtschaiurechl, Rembck '97R, Umschlag,,,,,, 
1 Rürup, Seidie, , Das v~Tg~sscne St.bilit.Lsgc:selz. on : Konlunk.urpoli.tk \ 984. '5911., b<S. 166 . 
.l Zum GegensundsbereIch der hnJ'bnenLauon.forschung vgl. Mlymz, m: die •. (Hr.g.), Implcmen ... • 

lIon poli".ch~T Progr:unme, Kon'gSlem 1980, 4 fL, 1}7 ff. 
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4 12 bemißt sich sowohl an der quantitativen und qualitativen Wirksamkeit (impact) als 

auch am Zielerreichungsgrad der in diesem Gesetz institutionalisierten Wirtschafts­

politik. Die Relevanz der Implementationsfragestellung für die Rechtstheorie ergibt 

sich aktuell aus den Prohlematisierungen und Zweifeln, welche von der autopoieti­
schen Gesellschafts- und Rechtstheorie in bezug auf die Legitimation und Wirksam­

keit materialer rechtlicher Steuerung artikuliert worden sind (I). 
Von hier aus wird in eine intensivere Diskussion mit der autopoietischen Wirt­
schafts- und Rechtstheorie eingetreten. Das erfolgt im Rahmen einer Konfrontation 

der Theorie autopoietischer Systeme mit dem Konzept des .Organisiereen Kapita­
lismus«. Gemäß dem horizontalen Konstruktionsprinzip der Theorie autopoieti­

scher Systeme sind WIrtSchaft. Recht. Politik usw , autonome und gleichsam »ne­

beneinander« im Rahmen ihrer operativen Eigengesetzlichkeit agierende Teilsy­

sterne der Gesellschaft, die zwar kognitiv offen für Umwcltbedürfnisse, aber 
aufgrund ihrer bselbstreferemiellen Geschlossenheit « von außen nicht steuerbar 

sind . Das vertikale Konscruktionspnnzip der Theorie des »Organisierten Kapitalis­
mus« hingegen konzeptualisiert die kapitalistische WirtSchaft als strukturell sceue­

r1.mgsbedürfrig, aber auch als (in Grenzen) durch politisch-rechtliche Intervention 

steuerhar. In diesem Konzept iSI das Rechl kein eigenständiges soziales System, 

sondern relativ fungibles 5teuerungsmedium der Politik (2). 
Es folgt unter Verwendung aktuellen Datenmaterials als empirischer Kern des 

Beitrages die Implementationsanalyse des regionalwinschaftlichen Regelungskom­

plexes . 

Die Untersuchung kommt zu einer diHere.nzienen , aber insgesamt positiven Ein­

schätzung der Gesetzeswirkungen (3). Abschließend werden für die Aucopoiesis­

Diskussion einige Schlußfolgerungen aus der Untersuchung gezogen (4). 

1. Politisch-rechtliche Steuerung als Problem der Geselhchaftstheorie 

D\e Untersuchung der Steuerungswirksamkeit des GRW -Gesetzes knüpft an Be­
mühungen an, mir denen ich im analytischen Bezugsrahmen des gesellschafrs- und 

geschichtstheoretischen Konzepts des ~Organisierten Kapitalismus« sowohl die im 

Kontext kapitalistischer Marktgesdlschafcen funktionale Notwendigkeit als auch 

die Steuerungswirksamkeit der im StWG und BBankG institutionalisierten Wirt­

schaI[Spoliriken zu belegen versucht habe· . Die generelle Relevanz des Steuerungs­

themas liegt gesellschafcs- und rechtspolitisch auf der Hand und ergibt sich zudem 

aus einem doppelten wissenschaItsimmanemen Umstand. Zum einen ist diese 

Fragestellung Gegensuod einer ganzen Forschungsrichtung, nämlich der Imple­

mentationsforschung l . Die Impiemenc3tionsfragesteUung wiederum ist konstitutiv 

für das auch dieser Untersuchung zugrundeliegende Analysekonzept des "Organi­

sienen Kapitalismus .. ; Die gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftssysteme 

können nur dann als »organisiert« und »hoch enrwickell. gelten. wenn ihre 

zentralen Wmschaitsgesetze nennenswerte Wirksamkeit in der intendierten Rich­

tung, d . h . Steuerungswirksarnkeit. entfalten (dazu sogleich im folgenden Ab-

4 Nah,mowllz, K "usche RechLltheonc d .. "Org'mSlenen K.plu~ smus • . Eine konzepllondle An<wort 
.ul poslr<gul.lon"hc Rcchl..<lhconc, In : J.hrcsschrift für RcchupolllOloglO '987, Gr<n"Zeo d.s Rechts , 
1.01 Ir., 114 Ir. 

S Maynl2 (Hrsg.), [mplement.llOn polillscher Programme, •.•. 0.; WoUm,nn (Hrsg.), Politik 'm 
Didochl der Burokr.>lIc. BeIträge zur !mpJcmonulJon.for<chung, Levl3lfun Sonderheft } (1979). 
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schnitt). Zum anderen ist die fehlende bzw. mangelhafte Steuerungswirksamkeit 

von materialem Lenkungsrechr ein zentrales Argument der aucopoictischen postin­
lerventionistischen Gesellschafts- und Rechtstheorie, welche in den letzten Jahren 
große Aufmerksamkeit unter theoretisch interessierten Juristen und juristisch imer­
essie"en Theoretikern gefunden har6. 

Die theoretische Basis für den autopoietischen Steuerungspessimismus bildet die 
von den chilenischen Molekularbiologen und Neurophysiologen Macurana und 
Varda bereits anfangs der 70er Jahre entwickelte Au((assung, daß biologische 
Systeme autonom und nicht extern steuerbar seien7. Die Implemenrationseinschät­
zungen der sozialwissenschaftlichen Autopoietiker und Postimervencionisten sind 
allerdings heterogener und häufig nicht gleichermaßen konsequent. Die Spannweite 

reicht von der Diagnose des Scheiterns (TeubnerfWillke) bis zur Annahme immer­
hin teilweiser Wirksamkeit (Voigt) der Fremdsteuerung sozialer Systeme!. 
Auch Luhmanns Steuerungsnihilismus ist nicht eindeutig. Da Luhmann - trorz 
einiger Anfechtungen in letzter Zeit, vor allem durch Teubner9 - immer noch als 

Oberhaupt der soziologischen Auropoiesis-Gemeinde zu gelten hat, sollen im 
folgenden seine Wirksamkeitseinschätzungen näher analysiert werden. Dieses Un­
terfangen Stößt allerdings auf Schwierigkeiten, da Luhmanns diesbezügliche Äuße­
rungen durchaus unklar sind . Sogar der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, 
daß es Luhmann eher auf Verschleierung und Immunisierung als auf Erhellung 
seines Standortes ankommt. 

Am eindeutigsten dürfte das folgende auf die inrerventionistische und ergebnis­
orientierte Gesetzgebung gemünzte Verdikt sein; .Ergebnisorientierung wird in 
einem hohen Maß ihre Ziele nicht erreichen und unbeabsichtigte Nebeneffekte 
erzeugen"IO. Der theoretische Grund für die Zielverfehlung ist nach dieser Auffas­
sung in letzter Instanz darin zu sehen, daß aufgrund ihrer »selbstreferentiellen 

Geschlossenheit~ ~utopoietische Systeme wie Recht, Politik und Wirtschaft "sich 
nur selbst regulieren können« 11. Gleichwohl möchte Luhmann die Möglichkeit ~der 

Regulierung autopoietischer Systeme durch autopoietische Systemc~ nicht gänzlich 
ausschließen und bezeichnet sie ais "theoretisch noch nicht zureichend geklärte". 
Offensichtlich schwebt ihm eine Konstellation vor, die man als Umweltkontrolle 
durch Selbstkontrolle bezeichnen könntei). 
Einige Rätsel gibt ebenfalls Luhmanns neueS[e Wirkungsdiagnose auf, daß die 
Politik »andere Systeme der Gesellschaft zwar nicht regulieren, ~ber beeinflussen~ 

6 JiinS<t, Nock~, Autopoles" - RechtssoziologIe m seltsamen Schlei(en, m: Krlu"ht JUSII~ 1986, )6J [I.; 
MOll<, Per'p~kllven .renexlven Rechu. und Dercgulicrungstendenzcn, cbd., }90 H. Siehe des weiteren 
die DiskUSSIOn ZWISchen Lüder ... n, ficjl und TcubnC"f, 'n: R~htshl.S,oruch .. Journ:J 19&6, )4) ff. 

7 M>lun.na, Erkennen: Die Org:uus.non und Verkörperung von WirklichkeIl, Braunschwe,glWiesba­
den 19S5 (l. Aufl.). 

8 Teobncr, Willkc, Kontcx, und Au/onomle: Gc .. lIsch"ILliche Selb'l5lcuerung durch reOexIVes R""hl, 
In: Zeluchri(, (ür RechLSsozlologlc '984, 1511.; VOICt, Grenzen rechtlicher Sl~uerung. Zur B .... uchbar­
keil des Rechts ~1s Steunung,m.,rument, "}: d.". (Hrsg.), Rc.:h, .1. In Strumen' der Politik, Opladen 
'986, 17· 

9 Tcubncr, Soclll Order {rom LeglSbllve No".? Au,opo,etlC Clmure a5 " Problem (or leg.1 Regul'"0n, 
10 : E.UI Colloqulum Papers, Floren •• 1985; ders ., Hyperzykh .. In Rech, und Organ,sallon . ZUO'> 

V.rhährus von Selbstbeobachtung, Sdb,lkonsmullon und Au,opoleSl5, In : Haferk:unp. SchJ1lJdt 
(Hng.), Sinn, ~ommunibuon und >oz"le Dif{ercn1.lerung. Frankfurt 1987,89/1. Vgl. n,her unrtn 4. 

'0 luhmann, Thc Sclf-ReproduClIOn 01 Law .nd ," LUTII'S, In: Teubner (cd .), Dilemm35 o( bw In ,he 
We.llar< Sure, Berlin, Ncw York 1986, 114 (Übersetzung von mir, P N .). 

1I Luhmlnn, Einige Probleme m" .renelUVem Recht., 10 : ZeItschrift lur Rcchus021OIogic '985, 1. 

12 Ebd. 
I) Luhmann, Ge.schlosscnhe" und Ofl.nh,,,. Übrr Re.li ... , In der Wdt d •. , Rechu, EUI Colloqulum 

P'pers, AUIOPOleslS In L .... ",,<I SoClery, Florrna 1985,6. Die«: VOl"StcUungcn bleib~n .ber deran vage, 
daß 51e nlCh, Grg~nSland du Aus~mandu,e;.zung seIn können, sIe müssen ~Ußrr BeIracht bleiben. 

4 f ] 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1987-4-411 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 11:35:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1987-4-411


kann'4. Die Bedeutungsdifferenz von ~reguljeren. und "beeinflussen- wird von 
Luhmann nicht expliziert. Daß die reklamierte Bedeutungsdifferenz semantisch nur 
eine schmale sein kann, möge das Beispiel der Konjunkturpolitik illustrieren. So 
mancher Konjunktunheoretiker (und erSt recht Konjunkrurpolitiker) wäre gegen­
wärtig sehr zufrieden. könnte er sicher sein. den Konjunkturverlauf zu .beeinflus­

sen". Das Ziel der Globalsteuerung ist ja heutzutage. d. h. nach Verabschiedung der 
in gewissen Kreisen ehemals herrschenden übertriebenen Steuerungshoffnungen, 

gar nicht mehr die Regulierung i. S. einer VollkomrolJe des ökonomischen Zyklus. 
Die Zyklizität wird vielmehr durchaus hingenommen. nur die heftigsren Ausschläge 
nach ohen und unten sollen verhindert werden. Wichriges Ziel ist es ebenfalls. und 
das könnte gegenwärtig für die Bundesrepublik bedeutsam werden. die Wirtschafr 
aus einer Stagnationsphase auf hohem Niveau (demi-slump) herauszuführen. Nach 

der wirtschaftspolitischen Inirialzündung durch einen antizyklischen Impuls könnte 
sie durchaus eine Zeitlang sich selbst überlassen bleiben, spätestens dann, wenn ein 
selbstrragender Aufschwung eingesetzt h~t . Deranige konjunkturpolitische Abmil­
derungcn. Initialzündungen und Trendwenden sind zweifellos .Beeinflussungen« 
des Wirtschaftssysrems. Man könnte daher den Eindruck gewinnen, daß Luhmann 
neuerdings wenigstens ein Stück weit von der steuerungsnihilistischen Position 

abgerückr ist. 
Daß dem wohl doch nicht so ist. sieht man ersr. wenn man sich erstens vor Augen 
hält. daß ein derartiger Standorrwechsel eine prinzipielle Revision des aucopoieti­
sehen Auconomiekonzepts implizierte, welche Luhmann schwerlich zuzutrauen ist. 
und zweitens wenn man erkenne, daß Luhmann. wie jedenfalls zu vermuten ist, den 

Begriff der »Beeinflussung« i.S. Maturanas verwendet. Maturana nennt ein autopo­
ietisches System »beeinflußt~. dessen Zuscandsveränderungen von außen :zwar 

"ausgelöst«. nicht aber »festgelegt« bzw . »detenniniert« werden 'l. In dem Um­

srand. daß Systeme auf externe Auslösungsereignisse gemäß ihrer eigenen Logik 
reagieren. liegt der neurophysiologischen Analyse zufolge ihre "Autonomie« be­
gründet. Diese autopoietische Verhaltensweise scheine mir nun allerdings mit dem 

Ausdruck "beeinflußt". der semantisch intentionale Lenkungswirksamkeü jeden­
falls nicht ausschließt. zumindest mißverständlich wiedergegeben. Der zutre(fende 
Ausdruck für das Gemeinte wäre »angestoßen« '~. An anderer Stelle scheint »beein­

flussen« von L\Jhmann im Gegensatz zu Maturanas Sprach regelung denn auch im 
Sinn intentionaler Lenkungswirksamkeit verwendet zu werden' 7. 

Es mag zunächst erstaunen. daß ein Theoretiker wie Luhmann. der sich auf die 
Genauigkeit seiner BegriHsbildung sehr viel zugutehält. an steuerungstheorecisch 
entscheidender Stelle unkritisch Maturanas mißverständliche Begrifflichkeir über­
nimmr. Beim :zweiten Nachdenken erkennt man allerdings die theoriepolitischen 

Vorte.ile. die Luhmann auf diese Weise zumindest kunfristig erwirbt. Denn einer­
seits befindet er sich in begrifflicher Übereinstimmung mit Maturana. dem Ahn­
herrn der Autopoiesis . Andererseits läßt der Ausdruck "beeinflussen« eine semanti­
sche Hintertür im Sinne einer gewissen Außensteuerbarkeit sozialer Systeme of­
fen . 
Bis zur wünschenswerten Präzisierung ihrer Position hat jedoch als Fnit zu gelten, 
daß die autopoierische Gesellschafts- \Jnd Rechtstheorie für politisch-rechtliche 

14 Luhm:ann. OkologJ<chc Kommunibuon, Opt.den 1,86, "I. 
I) M .. u~ •••.•. 0 .• '9. 'p . 
16 So .ueh di~ Ausdrucks..,<IS< bel Luhmann. So" .. lc SySlcmc. Grundriß t,n« allgemein'" Theone, 

F.-ank!url 1984. '96; Teubner, Willke, •.•. 0 ., J I. 
17 Soz"lc SySl~mc ...... 0 ., } 11 . 
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Fremdsteuerung weitgehend Unwirksamkeit und Zielverfehlung unterstellt. Wln­

schaft, Politik und Recht sind als autopoietische Teilsysteme der Gesellschaft auf 
Selbststeuerung und Selbstkontrolle verwiesen. Mit seiner steuerungsnihilistischen 
Auffassung lehnt Luhmann sich eng an die von Maturana und Varela entwickelte 
Theorie »lebender Organisationen« an . Lebende Systeme einschließlich des Nerven­
systems sind in dieser Auffassung autonom. stTukrurdeterminien und geschlossen, 

ihre zielgerichtece externe Steuerung ist daher unmöglich. der gegenteilige Eindruck 
ausschließlich Projektion des außenstehenden Beobachters '8 , 

Die Selbstregulierung der autopoietischen Systeme kann gelingen oder nicht, es gibt 
keine driue Ahernative. Die Möglichkeit der »therapeutischen Hilfe« des einen 
sozialen Systems (z. B. des politischen Systems via Wirtschafmecht) für ein in die 

Krise geratenes anderes (z. B. das Winschafcssystem) ist durch die autopoietische 

Konstruktion ausgeschlossen. Diese rigide Auffassung von systemischer Autonomie 

postuliert: ~Ein System setzt seine Reproduktion selbst fon oder es setzt sie nicht 
(ort«'9. Konsequent daher : Das »Rccht als autonomes Teilsystem der Gesellschaft 
(ist) gehalten. die Autonomie anderer Teilsystcme der Gesellschaft ... LU respektie-
ren(c~O. 

Mit dieser Auffordcrung zum Interventionsverzicht ist implizit dem Winschaftslen­

kungsrecht eine Absage erteilt. Nach postregulatorischer Auffassung in der strengen 
Version Luhmanns ist, so wird man sie in die Sprache der Wircschaftsrechtstheorie 
übersetzen dürfen, materiales Winscha{tssteuerungsrecht weder notwendig noch 
reclmpolicisch erwünscht noch hinreichend wirksam. Analytisch zu unterscheiden 
sind in diesem Zusammenhang die beiden Ebenen: Steuerungsbedür[tigkeit und 
Steuerbarkeit des Wirrsch;tftssystems" . Das -Nein« der Luhmannschen Rechtsauf­
fassung gilr auf beiden Ebenen. Dabei ist evident, daß das Problem der Steuerungs­

bedürftigkeit des Wirtschaftssystems den analytischen Primat vor dem seiner Steu­
erbarkeit hat. Die vorliegende Untersuchung soll die Gegenthese untermauern, daß 
das Wirtschaftssysrem sowohl substantiell steuerungsbedürftjg als auch durch Wirt­
schafts recht in einem relevanten Ausmaß zielkonfonn steuerbar ist. 
Den gesellschaftstheoretischen Kontext für diese Gegenthese bilder das Konzept des 
»Organisierten Kapit.alismus «. Mit seinem gesamtgesellschafdichen ErkJärungsan­
spruch ist es ein Konkurrent der Theorie autOpoietischer Systeme, womit nicht 
gesagt ist) daß eine auf der Höhe der Zeit befindliche Theorie des »Organisierten 
Kapitalismus« generell auf Rezeption und Übernahme systemtheoretischer Katego­
rien verzichten sollte. Beide Konzepte sollen nun miteinander kontrasticrt werden. 

2 .• OrganISIerter Kapitalismu s., oder AUlopoieSJs? 

Das Theoriekonzept des .. Org:lnisienen Kapitalismus« geht auf den führenden 

austromarxistischen und sozialdemokratischen 111eoretiker der loer Jahre. Rudolf 
Hilferding, zurück. In den 70er Jahren erlebte es in der undogmatischen linken 

, S M,tu,.,." a. ' 0 ., I H., 15 ff., '? H., '7. '41 H. 
t9 lu/un~rI. EinIge Probleme mll "refleXIvem RC'Chl«. l,~, 0, , . 
• 0 Ebd . 
II Der Begri{{ der .S,eueruns-< soll (onh,n :umelle v Og . R<g~lie,ung. Verwendung finden .• Regulie­

nmg. haI die Konnot.Hlon "regu)3nvco (also m>rkuokonlorme) Politik, der wellerc Begriff .. Steue­
rung" umbJlt auch marktkonforrne M.ßnahmen, 7 .. ß . die Glob:!.lSleuerung des SIWG und des 
BBankG. Un",r dcn Wirtichafrsgc<clU:n verfolgt 2. B. dic h,er behandelte Gcmcln.ch(ts,ulgabe sOWIe 
dos ArbcIr,fördenmgsce.se1z Clne marktkonfonnc. das K.artellgc<etz und die memon Umwcltg,-sCI7.c 
eme regul2llVe, mll Ge-, Verboten und Aun,gen orbellende Slcuenlng"trllegle. 
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Gesellschafts- und Gescruchtsthcorie eine bemerkenswerte Renaissance" . Heute 
scheint die Zeit reif für eine Wiederbelebung des halbvergessenen Konzepts. Seiner­
zeit gab Habennas eine prägnante deskriptive Kurzhssung des Modells: 

•. Der Ausdruck .organisie~en oder ,sla.ltlich geregelter Kapitalismus< be7.icht sich auf "Zwei 
Klassen von Phänomenen, die beide Juf den fongeschriuenen Stmd des Akkumulationspro­
zessc, zuruckge{ühn werden können: einerseits auf den Kon"ZentTationsprozeß der Unterneh­
men (die Entstehung nationaler und inzwischen auch multinationaler Korporationen) und die 
Organisierung der Güler-, Kapital- und Arbeitsmärkte; andererse'ts darauf. daß der interven­
fionistische Sta.ll in die wachs~nden Funktionslücken des Markles einspringt«". 

Gibt man der deskriptiven Passage eine analytische Dimension, erweist sich, daß für 
die an Marx orientiene Theorie der Ausdruck kapitalistischer .. Akkumulationspro­
zeßu vor allem zwei Kon notationen hat: ökonomische Herrschaft, letztl ich in der 
Form der Mehrwertaneignung. und ökonomische Krise. "Organisiert .. ist das 
kapitalistische Gesellschaftssystem nach Maßgabe seiner Fähigkeit, die beiden zen­
traten Problemkomplcxe Hemchafc und Krise auf der Ebene oligopolistlscher 
Marktregulierung, vor allem aber auf der Ebene der sta.arlichen Steuerung der 
Marktprozesse zu entschärfen. Die staatlichen Organisations- und Steuerungsakti­
vitäten im wirtschaftlichen Bereich laufen gemäß rechtSstainlicher Tradition in der 
Regel über das Steuerungsmedium des Gesetzes. Während die oligopolistische 
Marktorganisacion mit ihren ambivalenten, zugleich herrschafts- und krisenabmi\­
dernden sowie -verschärfenden Wirkungen das Interesse des Ökonomen findet, gilt 
die Aufmerksamkeit des Rechtstheoretikers der legislativen Steuerung des Wirt­

schaftssystems. 
Für die analytische Validität des Konzepts »Organisierter Kapitalismusu ist »rele­
vante« Steuerungswirksamkeit der zentralen legislatorischen Maßnahmen im Be­
reich ökonomischer Herrschaft und Krise Voraussenung. Entfaltete die Wirt­
schaftspolitik in diesen Kernbereichen Bedeutsarnkei[ allein auf dem Papier der 
Bundesgesetzblätter. wären Wiederbelebungsversuche an dem Konzept nicht aus­
sichtsreich. Die WirksamkeitSfrage ist im Bereich der Gesetze, deren Ziel die 
Abmilderung wirtschaftlicher Herrschaft/Macht ist. vor allem an die diversen 
unternehmens- und betricbsverfassungsrechdichen Regelungen (z. B. Betriebsver­
fassungsgesetZ J 971, Mitbestimmungsgesetz 1976)'4, an das Tarifvertragsrecht sowie 
das Kartellgesetz zu richten . Bei den krisenregulierenden Winschaftsgesetzen inter­
essiert in erster Linie die $teuerungsfähigkeiI des StWG und des BBankG; aber auch 
die Wirksamkeit des Arbeitsförderungsgeserzes (AFG) und der in diesem Beitrag 
behandelten Gemeinschaftsaufgabe ist von außerordentlicher BedeutsamkeiL 
Trotz Verwendung des BegriHs »Kapitalismus«'! enrwirft die Theorie autopoieti­
scher Systeme ein fundamental anderes Modell des Wirtschaftssystems. Die Phäno­
mene Herrschaft und Krise sind darin nicht abgebildet. Ebenso wie das umfassende 
Gesellschafcssystem besteht das ökonomische Teilsystem ,.nur aus Kommunikacio­
nen,,·6. Im Kommunikationssystem Wirtschaft, dessen Besonderheit im Verhältnis 
zu den anderen autopoietischen Primärsysremen wie Recht. Politik, Wissenschaft 
usw. in seiner monetären lntegrierung besteht, erfolgen die Kommunikationen 
gemäß dem binären Code ZahlunglNichtzahlung'7 . Die geldorientierte Kommuni-

" Nah:unO"'''2, Wirud",ftHcchl 'm "Org3n'SICrtcn K'p,ulismus., IM: Knmcnc Ju",~ '981,4,11. 
1j H~bcm...,.s, Lrglum.llonsproblemc Im Spötk.:.p"aJi.mus. F...."k(urt '97j (} . Au(!.), jO. 

'4 Borgmann. Rdormgesel~ on der Btwänrung. Thtoroe und p"""s d"" Belrocb'verla<'ung$g.selZos '972, 
Opbden 19S7. 

1\ Luhm.nn, ÖkologISche Kommunikation, l .'. 0 ., '09 . 
16 De"., Die Wirr,ch,u, der Gcsdlsch,ul als .u'Opo,cl"cnes SY"<.m, ,n : Zfluchri(, (ur So~,olo~e '984, 

J 11. 

27 Dus., Öko\ogosc.hc Kommunikauon, a.'. 0 .. 'Oj (I. 
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btion als Grundoperation des Wirtschaftssystems läßt die traditionellen ökonomi­
schen Grundbegriffe wie Kapital, Arbeit, Produktion, Tausch, Verteilung zu "deri­
vativen Sachverhalten« werdend. Infolge der ausschließlich auf monetäre Kommu­
nikationen zentrierten und rein fonnalen Sichtweise wird das Problem ökonomi­
scher Herrschaft mit seinen materialen Dimensionen analytisch eliminiert. Ausbeu­
tung, unz.umutbare Arbeitsbedingungen, das ~gewöhnliche« Arbeitsleid, der Ver­
lust des Arbeitsplatzes, aber auch die Konkurrenz- und Machtphänomene zwischen 
Unternehmen, z. B. der Unternehmenszusammenbruch - all diese Phänomene 
können mit der Kategorie der zahlungsorientierten Kommunikation nicht adäquat, 
d. h. in ihrer sozialen Materialität, erfaßt werden. Es verwunden dann überhaupt 
nicht, daß für Luhmann die »Mehrwenabschöpfungsbedürfnisse des 'Kapitalisten<<< 
nur als >vermeintliche< existieren und ihm der Begriff der »Klassengesellschaft« 
wenig sagt'9. 

Seltsam isr die Ignorierung des Krisenphänomens durch Luhmann, denn seine auf 
das Wirtschaftssystem gemünzte und mehrfach bekräftigte Auffassung isr: »Das 
System kann nie im Gleichgewicht sein~)O. Hält man sich vor Augen, daß ökonomi­

sche Ungleichgewichte tiefe Rezessionen und hohe Massenarbeitslosigkeit zur Folge 
haben können, ist die Vermeidung des Krisenbegriffs bei Luhmann inkonsequent 
und kaum verständlich. Luhmanns Gleichgewichtsskepsis unterscheidet sich deut­
lich vom »invisible hand« - Optimismus seiner (nicht immer gelehrigen) Schüler]' 
und distanziert ihn im selben Zug von den neoklassischen/neoliberalen/neokonser­
vativen $rabilitätsannahmen und Gleichgewichtsunterstellungen in der Ökonomie. 
lmowett ist der Auffassung Recht zu geben, welche es ablehnt, die Theorie 
autopoietischer Systeme umstandslos unter der ökonomischen Rubrik "neoliberal« 
abzulegen)'. Neoliberal ist allerdings das von Luhmann an Politik und Recht 
gerichtere wirtschafrliche Interventionsverbot. Der Wechsel der Perspektive: »from 
design and control to aUtOnomy, from planning tO evolution«, von Luhmann 
geradezu als die Substanz des autopoietischen Paradigmawechsels in der Systcm­
theorie bezeichnetll , findet seine wirtschaftspolitische Entsprechung in der Deregu­
lierungsprognmmatik der Reag:momics. Während die neo konservativen Interven­
tionsverbocc sich aber immerhin mit der auf die klassische und neoklassische 
Tradition zurückgehenden Hypothese rechtfertigen, daß das Wirtschaftssystem von 
sich aus in der Lage sei, zu ejnem Gleichgewicht zu gelangen, also z. B. Massenar­
beitslosigkeit zu beseitigen (.invisible hand,,-Theorem), kombiniert Luhmann 
Gleichgewichtsskepsis mit wirtschaftspolitischem Interventionsverbot. Diese Kom­
bination ist in ihrer Paradoxie einzigartig in der ökonomischen Theoriebildung. Für 
Ökonomen isr es selbstverständlich, aus der Annahme dauerhafter wirtschaftlicher 
Ungleichgewichte die Forderung nach staatlicher lnterventionsbereitschait abzulei­
ten H . 

Diese Folgerung zieht das Konzept des .Organisierten Kapitalismus." Die staatliche 
Intervention in die Wirtschaft kann sehr dringlich und sehr erfolgreich sein, wie die 

.18 De"., Dio Wirt.<Cnaft du G,·sc!)s.cn .• h, .1 .•• 0., )J J. 
29 Ebd., ) '). ),8. 
)0 Ebd., l' l· 
)' Teubner, Willke, •.•. O. (Anm.8), 24. 
)' Vgl. Noe~c • •. a. O. (Anm.6), )S" Anm.87 zum DiskusSlonmand. 
JJ Thc Sdf-ReprodllCllon 01 L.w .•.•. 0. (Anm. '0), lll, Anm.l. 
H Rothschild, Der Wechsel vom keynC,""I"",schen zum neokl,sslSchen P ..... digma ,n der neuenon Win­

,ch.r.,po~Lik. Versucb e,ne, soz,ologlSch-h"IOn5Cnen Einordnung. ,n: Krupp, Ronwcr, Rothschild 
(Hrsg.), \'{lege zu, VoUbesch~fugung, Freiburg ,m ßre158'u 1986. 11 I. S,renge Mar~",en z,ch~n 
,lIerdings dies~ Kons~quen~ "" in .. r Knsenan,lys~ In der Regel n'eh,. Vgl. z. B. Altv.ter, Hübn"r, 
Sunger, AI<ema"ve Wtruch.(tspol"ik JenseIts d.s KeyneSl,msmus, Opbdcn '9S), bes. 149 (I. 
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Vorgänge der letzten Jahre an den internationalen Devisenmärkten demonstrieren. 
Diese Vorgänge haben geradezu paradigmatische Bedeutung für die Bestimmung 
des Verhältnisses von Markt und Staat in kapitalistischen Gesellschaften. Erzliberale 
Regierungen und Zentralb:lnken sahen sich z.u planmäßigen Interventionen zur 
Kontrolle der Marktturbulenzen genötigt. Die westlichen Zentralbanken wendeten 
allein in der erstcn Jahreshälfte 1987 70 Mrd. Dollar (!) für Interventionen auf. 
Wahrend Luhmann in seiner neuestcn Veröffentlichung die äußerst zweifelnde 
Frage stellt, wie "eine steuernde Intervenrion in die organisierte Komplexität des 
Marktes überhaupt möglich iSI«, und damit vor allem den inlemationalen Geld­
markt meine ll , haI die Realität die Frage längst beamwonet. Wir haben hier ein 
Muslerbeispiel für die erfolgreiche politische Organisation der kapitalistischen 
Markrprozcsse vor uns, wie es in dieser Eindeutigkeit und Klarheit sehen ist. Der 
Devisenmarkt liefcre uns überzeugende Evidenzen zur Stütz.ung der staatsintervcn­
tionisrischen Position: für die Steuerungsbcdürfrigkeit anarchischer Marktprozesse 
cinerseirs, ihre politische Koncrollierbarkeil andererseits l6 . 

Da das Autopoiesis-Konzept mit seiner Annahme »selbstreferentieller Geschlossen­
heit« der autopoietischen Systeme und der Unmöglichkeit externer »Determinie­
rung- ihrer endogenen Prozesse, nimmt man diese Annahme ebenso ernst wie ihre 
neurophysiologischen Erfinder (und Luhmann selbst). steht und fäl Ir , muß es als 
bereils durch die empirischen Evidenzen am Devisenmarkt, welcher ein Subsystem 
des Winschaftssystems ist, falsifil',iert gelten. Wegen der Rigidität des Konzepts, das 
keine Ausnahme zuläßt, ist Zur F"lsifi~tion ein Beispiel ausreichend. Das Konkur­
renzmodeH des .Organisierten Kapitalismus" ist in der Frage der Steuerbarkeit des 
winsehafrlichen Geschehens sehr viel elasrischer. Temporäre, sektorale und partielle 
Fehlschläge staatlicher Winschaftssteuerung kann es durchaus »verkraften«. In der 
semantischen Struktur des Konzepts sceht der Ausdruck "Kapitalismus« geradezu 
für Naturwüchsigkeit und Sreuerungsresistcnz des ökonomischen Sektor~. Der 
Ausdruck .organisien- bildet allerdings den Gegenpol. Auf welchem Platz zwi­
schen den beiden Polen von $leuerungsresistenz und Steuerungsmachr eine kon­
krete staatliche Steuerungsmaßnahme zu lokalisieren ist, hängt von empirischen und 
historischen Faktoren ab. Nur wenn evident wird, daß auf allen wichtigen w;n­
schaftspolitischen feldern und für eine historisch relevante Dauer die Steuerung 
fehlschlägt, verliert das Konzept seine analytische Validität. 
Es dürfte nun deutlich geworden sein, daß sich die Architektur des GeselLschaftsSy­
stems, wie sie auf den jeweiligen Reißbretten der beiden konkurrierenden Theorie­
konzepte sich abz.eichnet, fundamental unterscheidet. Die Theorie autopoietischer 
Systeme Ilerwendet einzig das horizontale, das Konzept des »Organisierten Kapita­
lismus« bevorwgt das venikale Konstruktionsprinzip. Das erstere Konzept sichl 
das Gesellschaftssystem beherrsche von den gleichsam .. nebeneinander« agierenden 

I S Öko!o~sche Kommunibuon. ,.,.0 ., J08 . 

)6 Das New Yorkcr PI'7,)·A bk<>mmcn der OI.chllgs,en we .. liehen lndustneländcr (.og. G - 5) vOm 
12.9 . '985, den Dollar .geordnet- 3bzuwcnen, wurde ebenso erfolgreIch durchgelu.hn ",oe d .. Pamcr 
Louvre-Abkommen vo m Februar '987. den DoUarkur> zu .s"bihs.,ren-. b"hu (Oktober (987) 
=Iisten word"n 1St. Die Vorgänge am lotemallonalcn DeVISenmarkt wahrend der le,zten Jahre Wirken 
offcnstehtlich ~nregend. Anl~ßlich Cm,,; Vonr.tges In Hannover Im l~nu .. 19S7 h.t Luhmann ein 
Forschungspro)ek, ÜbN die T.ugk"" der Zcnrr.lbankcn angekündigt. In der politischen Auseinander­
setzung dienen SIe .Is Argumcn, des M,·" .. rökonomen Gr.of LImbsdorff gegen den (fnihen''') 
W.hokonomen HeIrnur Serumd,. Sehn"dt h.II. In e.nem Buch die Bchaup,ung aufgesrelh, ,.daß es dm 
Zentralb,nken der Weh unmoglieh Ist. den exzesSIv hohen Dollarkurs durch Markuntervenlloncn zu 
senkena. L,mbsdorU kann nun genuGlich d,r.ul verwfJsen: "Diese Progno"" 1St von der Wirklichkeit 
langst Gbcrhoh ... < (vCI. Die Ze'l v. ,). J. '987. S. )9). Die POlin. du klem.n Reiberei besteh, narurlich 
donn, d:Ul ein erfolgreICher St:utstnlervenIlOnt,mu, von einem Liberal.n gegen emeo Sozlaldemokrattn 
on, Feld gefühn. w"d. Abcr von den rechten $o7.1aldcnto kUICII Ist man " ohnehm clo.ges gewohnt. 
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autopoietischen Primärsystemen Wirtschaft, Recht. Politik. Wissenschaft und Reli­
gion, die zwar jedes für sich kognitiv oHen für Umweltbedürfnisse Sind. die aber 
sich gegenseitig nicht steuern können, sondern in monadologischcm Eigensinn, 
folgend allein ihren endogenen Funktionsgesetzlichkciten gemäß dem jeweiligen 

reilsystemspezifischen Kommunikationscode, sich selbst pe'1'etuieren, Vor allem 

hat die Politik. deren Steuerungsversuche von LuhmOlnn mit deutlichem Mißtrauen 
verfolgt werden)?, keine herausgehobene Stellung; in der VOn Luhmann gewählren 

Reihenfolge bei der Darstellung der autopoietischen Teilsysteme rangieren Recht 
und \Xfissenschaft noch vor der Poliük und direkt hinter der Wimch~ft)s. 

Gemäß dem im Modell des "Organisierten Kapitalismus« verwendeten vertikalen 

Konstruktionsprinzip reagiert das politisch-administrative Steuerungssystem auf die 

vom Wiruchaftssystem ausgehenden Störungen mit gesetzförmigen oder auf der 
Basis von Gesetztn erfolgenden Interventionen in die Wirtschaft. In dieser Kon­
struktion ist für Recht als eigenständiges und autopoietisch geschlossenes Teilsy­
stem kein Platz; das Recht wird vielmehr als relativ fungibles Steuerungsmedium der 
Politik konzeptualisien. Luhmanns begriffliche Strategie, die in der traditionellen 

System theorie. vor allem bei Parsons, als Medien aufgefaßten Ph~nomene Geld und 
Recht in Systeme Zu transformieren J?, ist nichr überzeugend. Ministerialbürokrarie 
und Parlamenr als institutionell und sinnhaft abgegrenzte Subsysteme des politisch­
administrativen Systems schaffen sich - in gewissen verfassllngsrechrlichen Gren­
zen, die aber gerade bei der Wirtschaftspolitik sehr e1aseisch sind<o - das ihnen 

genehme oder von geselJscnafdichen Interessengruppen aufgenötigte Gesetzes- und 

Verordnungsrecht. Sogar das Bundesverfassungsgericht als iostirutionalisierter 
Hauprwächter des Rechts laßt sich von politischen Steuerungs imperativen leiten, 
behandelt das Verfassungsrccht als Gestalcungsmedium und belreibt "Verfassungs­
entwicklungspolitik«<'. 

Die steuerungstheoretische Venikale siehe also so aus: politisch-administratives 
Syscem-Steuerungsmedium Recnt- Wiruchaftssystem. Je nach Politiktyp wird dann 

das Steuerungsmedium Recht mit dem Steuerullgsmedium Geld (hei marktkonfor­
mer Politik) oder dem weiteren Steuerungsmedium Macht (bei regulativer Politik) 

kombiniert, wohei der operative Einsatz des Zusatzmediums in der Hand der im 
Gesetz vorgesehenen Durchführungsinstanz (Bundesbank, Wirtschaftsministerium. 
Bundeskartellamt, Genehmigungsbehörden usw.) liegt. \Vahrend das für die mate­
rielle Reproduktion der Gesellschaft verantwortliche und ihr daher die Möglich­
keitsspielräume vorzeichnende ökonomische Handlungssystem im Gesamtsystem 
eine determinterende Funktion ausübt. hat das wirksame Steuerungsleistungen 
erbringende und als »relativ autonom« vorgestellte politische System eine dominie­
rende Funktion<'. Für die ökonomische Integration des Kapitalismus iSl. empirisch 
und normativ gesprochen, der Staat der primär Verantwortliche. 
Die sich jetzt anschließende Implementations:lnalyse des regional politischen Rcgc­
lungskomplexes wird veranschaulichen, wie die politische Steuerung des Wirt-

J7 ÖkologISche Konununjk.lIon, •.•. 0., ,6~. 
J 8 S,ehe die Gliederung ebd. 
J9 Zum Problcm s,ehe Luhm .... n, Die Wirtsch.ft der Gesellsch.{t, • . ~.O., J '0 SOWI< Habermas, Theorlc 

des kommuniklll"cn H.nel.dns, Bel.. >, Frankfurt '98" J84 fL, 47' H., 5J6ff. 
40 B.dur., Die Rechtsprechung de< Buodesvrrlassunssgerlchts zu den '·erfa.lsungsrechthchcn Grenzen 

\\IIflSch:J<spolimcher Gesetzgebung Im SOZialen RechtS.,,.,, Arch,v des öffentlichen Rt"Ch... '967 
(Bd.9'), J82 H. 

4' Bryde, Verfassung,entwlcklung, B.dcn-B.dcn '9SZ, ,61 rr. 
~2 NThcr zu dieser .n.lyuschen Unt"rsch"dung N.h,mowuz, Difficulllcs ",,,h uonomlc Low. On 

dcfin,"on:lJ and moren,] problems when deaJing Wllh an up-and·c.ommg leg,l disClplin •• In: Teubner 
(ed.). AutoPOICllC L,W. Berlin. New York '988 (im Erscheltlen). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1987-4-411 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 11:35:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1987-4-411


420 schanssystems durch den kombinierten Einsatz der Medien Recht und Geld kon­

kret funktioniert:. Bei der Steuerung der regionalen Wirtscnaftsstruktur kombiniert 

sich das Steuerungsmedium Recht mit dem S[euerungsmedium Geld. Der Akzent, 

der bei der Analyse auf die Steuerungswirksamkeit gelegt wird. ergibt sich aus dem 
beschriebenen, im Konzept des ~Organisierten Kapitalismus« eingelagerten Er­

kennenisinteresse. ist aber auch Konsequenz einer methodischen Position, die nicht 

bereit ist zu akzeptieren, daß die sehr vielfältigen bereichsspezifischen Steuerungs­
probleme auf den umerschiedlichen wirrschaftsrechdichen Inrerventionsfeldern al­

lesamt durch die Analyse der Funktionsweise des menschlichen Nervensystems in 

einem undif{erenzierr steuerungsoihiliscischen Sinn präjudiziert sein sollen. 

J . DIe Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regIOnalen Wircschaftwmktur~ 
(Art. 9Ja Abs. I NT. 2 GG) und das GRW-Gesetz 

3. J. Dte Problemlage 

Die Bundesrepublik verfügt über eine im Vergleich zu anderen emwickelten wesdi­

chen Industrieländem, z. B. Großbritannien und Italien, homogene Raumstruktur. 

Die durch die Konzentration von Wohnbevölkerung, Kapital, Arbeitsplätzen, 

fnfrastrukcur und staatlicher Bürokratie gekennzeichneten großstädtischen Zentral­

regionen erstrecken sich relativ gleichmäßig über das gesamte Bundesgebiet. Den­

noch gibt es markante und unübersehbare regionale Disparitäten. wie sich anhand 
zentraler ökonomischer Indikatoren nachweisen läßt. Beim Wirtschaftswachstum, 

bei der Zahl der vorhandenen Arbeirsplätze und beim Tnduscriebesatz, ja sogar bei 

Löhnen und Einkommen gibt es erhebliche region~le Unterschiede. Die öffentli­

chen Kultur- und Bildungsstätten sind räum~ch ebenso unterschiedlich verteilt wie 
die LehrsteUen. In manchen Gegenden der Bundesrepublik massieren sich mit den 

über ein Jahr Dauerarbeitslosen, den arbeitssuchenden Jugendlichen sowie den 

arbeitslosen älteren Arbeitnehmern die Problemgruppen des Arbeitsmarkts . Ta­
belle [ zeigt die regionale Disparitiüenstruktur exemplarisch anhand eines einzelnen 

signifikanten Indikators. der Arbeitslosenquote. 

Die Daten erweisen als gravierendste räumliche Disparität des Arbeitsmarktes den 

Abstand zwischen den großstädtischen Verdichtungsgebieten (Rubrik I-TrI) und 

der ländlichen Peripherie (Rubrik fV). Die Arbeitslosenquote in Leer ist im Januar 

19S7 mehr als siebenmalso hoch wie in Göppingen und immer noch fase doppelt so 

hoch wie in Essen . In Emden. Leer und Vechta ist zu diesem Zeitpunkt jeder vierte 

ohne Beschäftigung. Die Arbeitsmarktbezirke der hessischcn Peripherie verzeichne­

ten in den !etLten fünf Jahren allerdings kaum noch eine Zunahme der Arbeitslosig­

keit, die bayerischen Gebiete z . T. sogar eine leichte Abnahme. Das könnte bereits 

als Indi:t. für die Wirksamkeit regionaler WirtSchaftspolitik gewerret werden. Inner­

halb der Verdichtungszonen hinken die nördl.ichen (mit Bremen als Schlußliehe) 

deutlich hinter den dynamischen südlichen her. Dramatisch ist die Zunahme der 

Arbeitslosigkeit in Hamburg. Die Montangebiete weisen die höchsten Arbeitslosen­

quoten innerhalb der Verdichtungsgebiete auf. 

Dieser Befund läßt Sich verallgemeinern . Die räumliche EnrwickJung der Bundesre­

publik ist in bezug auf zentrale ökonomische Indikatoren gekennzeichnet durch (t) 

die Disparität von Ballungsgebieten und ländlicher Peripherie. (2) ein Süd-Nord­

Gefälle sowie (3) den Abs[ieg der Montangebiete. Ein weiteres wichtiges Enrwick­

lungsmerkmal ist aus der Tabelle nicht ersichtlich: die ökologjsche Überlastung aller 
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Tab. I: Arbcitslosenquolen n~ch ausgesllch[en Arbci[SaffilSbezirken in den Jahren '981.198.1 
und J 987 (januarzahlcn) 

ArbeiLSlosen- ArbeitSlosen- Arbei tslosen- Steigerung 
quote in % quote in % quole in % in% 
Ende Januar [98 I Endejanuar 1982 Endcjanuar 1987 v.Jm.82-87 

I. Stuug:lrl ~,l ),5 4,7 34.2 

Ludwigsburg 2,7 >,9 4,\ 'S,3 
Göppingen 1,7 ).> ~,7 \.4 
München 3.4 5,1 6.8 33,J 
Frank(url }.2 4,6 6.9 5°.0 
Dannstadl )" 5,\ 6.3 14.5 

I!. Hamburg 4,6 7,2 13.8 9,.6 
Bremen 6.5 9.7 '\.4 58.7 
Hannover 5.6 8.7 q,2 51,7 

HI. Bochum 6.8 9,S 16,2 65·5 
Dorunund 7.8 u,S 17.2 49.$ 
Duisburg 7.4 lO,J 16.) 61,} 
Essen 6,7 9. [ 15,5 7°.) 
Gelsenk.irchen 7,6 10.3 16.5 60,1 
Neunkirchen 7.6 10.0 '4.8 48,0 
Pinnasens 703 10. / 12.8 26,7 
Saarbrücken 9.0 II.} /6.9 49,S 

IV. Schwandorf '5,7 19.8 19,9 0,5 
Deggendorf 17,5 21.7 1[,3 -1.8 
Pass au 19,8 '3.9 22.9 -4.3 
Trier 10,1 14. } '7. 2 lO,2 

Bad Hersfeld 6.9 Il,O IJ JO 0.0 
Fulda 6,6 10.4 10.7 1.8 
Emden 13,0 17.7 IJ.I 31•0 
Leer 16,1 11,9 27.6 26.0 
Vechca '3. 2 19.4 25.8 }2 • .9 

Bundesgebie[ 5.6 8,2 10.0 21.9 

Quelle : SllusJik der Bundesamt.lt {ur ArbeIt und clgene Bere.::hnungen. 

großstädtischen Agglomerationen sowie die Aowanderungsbewegung von Bevölke­

rung und ArbeiTsplätzen aus den Kern5tädten in das Sradrumland. 

Wahrend über diesen Befund weitgehend Übereinstimmung besteht, herrscht Unei­

nigkeit bei der Problembehandlung. Wie bei allen ökonomisch bedeutsamen Pro­
blemkonste!lationen gibt es auch im Raumplanungsbereich eine Reihe konkurrie­

render Theorien und Refonnsrrategien. An dieser Stelle kann allerdings nur auf 

einige Elemente des komplexen Diskussionsprozesses eingegangen werden~J. In 
Frage gesteIIr wird bereits die Ausgleichsorientierung der offjziellen sraatlichen 

Raumplanungspolitik, welche die Erhaltung und Schaffung "gleichwertiger Lebens­
bedingungen in a!Jen Teilen des Bundesgebic(es«<~ anstrebt. Der Ausgleichsgedanke 

läßt sich verfassungs rech dich auf das Sozialstaatsposfu!af sowie die Formel von der 

»Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhälrnisse. (Art . 75 Nr. 4 i. V. mit 

Art. 71. Abs. 2. Nr. 3 GG) stützen . Der winschahliche und finanzielle Ausgleichsge­
danke findet sich auch in An. 104a Abs . 4. 106 Abs. 3 Nr. 1.. [07 GG sowie naLürlich 

4l Einc Übemeht ubet die verschlCdcnen Ans,ilzc linde. Stch ,n o Arb" ... hcIs arbcltSonen".ne Reg Loml­
IVOSSCMthai, (H"g.), RCglon'lle Krisen und Arbellnehmenn,ercss<n. Koln 198, ,ow.c bCL Kbus. 
SchleIcher. Riumlichc \'Vimch:tflspoJ;,,~. München 1983. 

~4 Bund.<r,uffiordnungsprogro.mm. BT-Drucks. 7' 31&4 und Nr. 06001 der .. Schriltenreil,e des Bund"sm,­
nuters für Raumordnung. Bauwesen und S[:id,cb,u • • 4. 
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in Art. 9 Ja GG. Insofern spricht Denninger zu Recht von einer -teils geschriebe­
nen ... , im übrigen ungeschriebenen wirks~men Grundregel«H . Die weitgehend 
restriktive Interpretation der verfassungsrechdichen Verankerung der regionalpoli­
tischen Maxime von der Hersrellung ngleichwertiger Lebensverhähnisse« durch die 
Vertreter des Konzepts der .. raumfunktionalen Arbcirsteilung,,<6 kann nicht über­

zeugen. 
Das marktoriencierre Konzept der Draumfunktionalen Arbeitsteilung« intcndien 
also einen Bruch mit der sozialstaadichen Ausgleichsorientierung und ist quasi das 
raumplanerische Pendant zu den "Reaganomics« . Wegen der Notwendigkeit der 
Stärkung des "Standones Bundesrepublik« auf dem Weltmarkt sollen via Deregulie­
rung die dynamischen Unternehmensstandorce in den Verdichrungsgebieten wachs­
tumspolitisch gleichsam entfesselt, nicht aber die schwächeren Gebiete gefördert 
werden. Die ländlichen Gebiete bleiben ein für allemal auf ihrer Funktion ("Bega­
bung«) als ökologiscbe Ruheräume sitzen - und das bei einer gegenwärtigen 
Arbeitslosenquote von in der Spitze fast 30%. Diesen Räumen wird der ,.Ausweg« 
gewiesen, durch Abwanderung der Arbeitslosen sich .passiv« zu sanieren. Bezogen 
auf die Auropoiesis-Diskussion kann man sagen, daß das Konzept der ~raumfunk­

(ionalen Arbeitsteilung. die regionalplanerische Erfüllung der Luhmannschen For­
derung: "from design and control to ;l\JtOnomy, from planning to evolurion"u ist . 
Es gibt allerdings. wie kaum erst:lUnlich, eine gesellschaftspolitische Alternative zur 
marktorienrierten Auffassung. Das KOQzepr der »arbeitsorienuerten Regionalwis­
senschaft« fordert eine demokratische raumbezogene Rahmenplanung und strebt 
die "Entballung« der großscädtischen Verdichtungszonen mit Hilfe regulativer 
Politik (z. B. Ansiedlungs- und Investicionsverboten) an . Durch "Entballung« 
könne sowohl einer weiteren s02.ialcn Erosion und ökologischen Überlastung der 
Verdichtungskerne sowie der Zersiedlung des Kernumlandes entgegengewirkt als 
auch einer weiteren Unterprivilegierung und Entleerung der Peripherie durch 
Abwanderung vorgebeugt werden. »Kapitalorientieneu Großprojekte wie Flughä­
fen, Kernkraftwerke u. a. werden sowohl für die Ballungsgebiete wie für die 

strukturschwachen Regionen abgelehnt. S!acc dessen werden die Stützung und 
Entfaltung der ländlichen Enrwicklungspotenciale durch unterschiedliche Fonnen 
einer systematischen Förderung der einheimischen kleinen und mittleren Unterneh­
men (lnformations-, Beratungs-, Qualifizierungsangebote, Forschungs- und Ent­
wicklungseinrichtungen) propagierr48

. 

Dieses Reformkonzept erscheint als vorzugswürdig. Zu erinnern ist allerdings an 

die bereits erwähnte Begrenzcheit der Reichweite von Raumplanung und regionaler 
Wirtschaftspolüik . Raumplanungspolicik ist Spezialpolitik und kann das Niveau­
problem der Arbeitslosigkeit nur begrenzt angehen . Zentral hinzutreten muß daher 

die Absenkung des globalen Niveaus der Arbeitslosigkeit durch e.ine aktive und 
expansive Anwendung des StWG und des BBankG. 

J .l. Die geselzgeberischen AbSIChten und die Instrumente des GRW-Ge5etzes 

Der geschilderten räumlichen Problemsituation nimmt sich eine Reihe bedeutsamer 
raumplanerischer Gesetze an . Neben dem Raumordnungsgesetz von 1965 und dem 

4\ Sl.,tsrech, " R.cmbek '979, 103. 

46 Hiibkr, Sch.nner, WClch,mann. Wirez. Zur l'robleß1~,jk der H~r<tdlung glrlChw'fllg~r Lcbensv~r' 
h:.:hnl$se, H.nnovcr J 980, '7 fI ; SlChverständigenm. J lhre.gutlChren J 984/ 8 j , Bonn '9Si, '9911. 

47 Vgl. Anm. H · 
48 Arb.,u\ucl5 .. rbellso"enl1C"" Re!;,onllw",cnsch.ft (HNg.), a. a. 0.; Pn."·c, Rcglonalpolilik In der 

K".c, In : slullichr Wirlschalrsrtgulirrung 1Il d<r Knse, Veröffentlichungen der Hochschule für 
Wirtsch1ft und Politik, Jahrbuch (ur Soz13lökonom,,' und Gcscl!scbhsthcone '9S6, Hoff. 
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Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschafts­
struktur« von 1969 (GRW-Gesetz), welches das in Arc . 9,a Abs.1-4 GG bezeich­
nete Ausführungsgeseu. ist, als den beiden zentralen legislatorischen Steuerungsprä­
missen bilden das Investitionszlllagengeset2 i. d. F. von 1986, das Zonenrandförde­

rungsgesetz von '97', das Berlinförderungsgesetz i. d. F. von 1978, das Abfallbesei­
tigungsgeserL von '977 o. a. die geseulichen Grundlagen der Raumplanung auf 
Bundes- bzw. Buod-Länderebene. Hervorzuheben ist, daß die Berlinfördcrung aus 
politischen Gründen eine Sonderstellung einnimmt, die höchste Förderungspriorität 
genießt und aus der regionalen Wirtschaftspolitik herausfällt. Im folgenden soll sich 
auf das GRW -Gesetz konzentriert werden. Die don geregelte und primär als 
Industrieansiedlungspolitik konzipierte regionale Strukturpolitik ist die spezifisch 
ökonomisch ausgerichtete und materiell bedeutsamste Teilpolitik der Raumpla­
nung. 
Im Regierungsenrwurf zum GRW-Gesetz legt der GeserLgeber seine Beweggründe 
dar: 

-Die regionale S,rukturpolitik gewinnt immer starkere Bedeutung. Die Notwendigkeit der 
regionalen WirlSchaftsförderung ist zuleLZt in der Rezession der J~hre 1966/67 gan~ dcut.lich 
geworden, .us die immer noch bestehenden erheblichen Unterschiede in der regionalen 
Wirtschaft.skr.:,ft mit den starken Auswirkungen ~u( die Beschäftigungslage offenbar wur­
den«", 

Das Gesetz als Reaktion auf die Krise. Aus diesem Grund erweist sich das GRW­
Gesetz nicht anders als z. B. das StWG oder das AFG, welche ebenfalls Reaktionen 
des Gesetzgebers auf die erste Winschaftsrezession in der Bundesrepublik darstel­
len, als Musterbeispiel für »responsive law« .JO Als Zielvorstellung wird eine -grö­
ßere Effizienz der Regionalen Wirtschansförderung« genannt!'. Das Ziel ist damit 
bescheidener formullen als im Bundesraumordnungsprogramm von '975, wo von 
der Erhaltung und Schaffung "gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des 
Bundesgebiets« die Rede ist!' . Das Ausgleichsziel gilt jedoch auch für die regionale 
Strukturpolitik. In dem 1986 veröffentlichten "Fünfzehnten Rahmenplan der Ge­
meinschaftsaufgabe >Verbesserung der regionalen Wirtschafrsstrukcur'" steht es 
gleichberechtigt neben dem Wachsrums- und dem Stabilisierungszicl: 

-Die ausgleIchspolitische Zielsetzung der regionalen Strukturpolitik besteht in der Verminde­
rung interregionaJer Unterschiede hin~icht.lich der Mö!;lichkeiccn ~ur E,inkommcMcrzie­
Jung ... Die regionale Strukturpolitik leistet somi, auch einen Beitrag zur Einheitlichkeit der 
Lebensverhälmisse im gesamten Bundesgebiet (Artikel 72 Abs. 2 Grundgesetz)". 

Das strategische (aber in der Praxis keineswegs immer umgesetzte) Handlungsmo­
dell der regionalen Strukturpolitik besteht aus den Grunde.lementen: Indirekte und 
positive Kapitalanreize bzw. infrastrukturelle Maßnahmen, räumllche Diskriminie­
rung (Schwerpunktorte) uod sölchliche Diskriminierung (Förderung nur hochwerti­
ger Arbeitspläu.c)H . Die finanzielle Förderung besteht aus Investitionszuschüssen, 
Darlehen usw. bei .Errichtung, Ausbau, Umstellung oder grundlegenden Rarionali­
sierungen von Gewerbebetrieben«. Als Infrastrukturmaßnahmen sind z. B. Ver-

49 BT-Drucks. V/4092, S· 
So Nonet, Sdzruck, Law and SoCle!)' In Tran5luon: Toward responSlve La"" New York 1978. 
SI BT-Drucks. V/409>, S' 
P Vgl. Anm.0\4. 
S3 J j. Rahmenphn, BT-Drucks. 10/S910, 8. Zu, rcgronalpolillschen Ausglerchsonenuerung vgJ. 1Ucl! 

ewers, fnL<ch, BeschäItlgungowlTkungen regionaler Wimch:tlupoliLik. on : Garlich., Marer, Semlinge, 
(Hrsg.), Reg,onaJiSlene ArDcnsmarkt- und Be!chäf"gungspo~tik, Fr.1I)k{un 198), )9 ((. 

14 Zum rogron:.Jpolillscl!<n HandluogsmoddJ .. ngehend ßäh,el, Jann, Kronen",eu, Handlung",plel­
,:.ume und Steueruog>potonLi.1 der regionalen Wirtschaft,förderung, B.den-Baden '982, bi:<. 1 S6 ff. 
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kehrsverbindungen, Abfallbeseitigungsanlagen sowie Ausbildungs- und Umschu­
[ungsstäeten vorgesehen (§§ I, 3 GR W -Gesetz). 
Die finanzielle Förderung der Unternehmen erfolgt als Basisförderung in Form von 
Investitionszulagen in Höhe von 8,75% (Zonenrandgebiet; 10%) über eine Steuer­
verrechnung nach dem Invcstitionszulagengesetz sowie in Form von Invesutionszu­
schüssen, die (einschließlich der Basisförderung) - je nach Qualität als C-, ß-, A­
oder E-SchwerpunktOrt - 15 %, ,20% oder 25 % deI" Inveseitionssumme ausmachen. 
Der 15. Rahmenplan zum GRW-Gesetz füh.rte ein neues Instrument zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze in den Fördergebieten ein. Arbeitsplätze im For­
schungs-, Entwicklungs- und Leitungsbereich, welche mit mindestens 60000,- DM 
1 ahreseinkommen ~OIiert sind, können zusätzlich mit bis zu ,2 5000,- DM bezu­
schußt werden; durch Kumulation mit den anderen Förderungen kann der Subven­
tionswert bis zu 50% der getätigten Investirionen betragen H . 

Die Fördergebiete sind strukrurschwache Gebiete, vor allem das Zonenrandgebiet 
und das Saarland, umfassen aber knapp die Hälfte (49%) des Bundesgebiets (bis 
'9lh sogar 6;.%) und gut 30% der Bundesbevölkerung, was einen eklatanten 
Verstoß gegen das räumliche Diskriminierungsgebot des gesetzlichen Handlungs­
modells darstellt. 1986 ist uber eine Neuabgrenzung der Fördergebiete entschieden 
worden; einige Arbeitsmarktregionen sind neu in die Förderung aufgenommen 
worden (z. B. Bad Kreuznach, Regensburg, Soest), andere ausgeschieden (z. B. 
Mönchengladbach). Ein gravierendes Problem stellt seit einiger Zeir die Behandlung 
der altindustriellel1 Ballungsräume mit stark ausgeprägter Monostruktur dar. Wah­
rend Donmund FÖl"dergebiet ist, Gelsenkirchen erst in jüngster Zeit dazu geworden 
ist, bleibt Essen bisher außerhalb der FÖrderkulisse. Die Bestimmung der Förderge­
biete sowie alle planerischen Grundentscheidungen werden im ~gemeinsamen Rah­
menplan« vom »Plallungsausschuß« getroffen. Im PI:muogsausschuß entspricht die 
$eimmenzahl des Bundes derjenigen der Zahl der Länder, Beschlüsse werden mit 
Dreiviertelmehrheit gefaßt, weswegen der Bund nicht überstimmt werden kann 
(§§ 4, 5, 6 GRW-Geserz). 
Dic eben angeführten Gesetzesbestimmungen sind gute Beispiele für »prozedura­
les« Recht im staadichen Bereichl6 . Im GRW-Geserz mischen sich prozedurale und 
interventionistische Vorschriften. Eine solche Mischung dürfte die Regel im Wirt­
schaftSverwaltungsreche sein, das aber dadurch seinen interventionistischen Charak­
ter nicht verliert. Die Verfahrensnormen dienen nur der binnenadminisrrativen 
Vorbereitung der Intervention und Steuerung. 
Im StaatSrecht wird die institutionelle Regelung der GemeinschaftSaufgaben mit 
dem Etikett des "kooperativen Föderalismus« versehen. Die Politikwissenschaft 
spricht von "Politikverflechrung« und rugt den vor allem durch das Erfordernis der 
Dreivierrelmehrheit bewirkten »politischen Immobilismus,,!'. Der Vorwurf ist nach 

der im 10. RalJmenplan erfolgten Reduzierung der Förderkulisse von 62% auf 49% 
des Gesamtterrieoriums allerdings zu relativieren. Das Gießkannenprinzip ist durch 
die Reduzierung immerhin etwas zunickgedrängt worden. 

5 S /S. Rahmenpl:m, ,.3.0., '4 ft 
56 Ronleutnner. Asp,ktc der Rcchu""rwtälung ,n Deu"chl.nd, In, z"lts<ohrift für Rechts,ozlologte 

J985, "7 ff .. ,riff, die Untc,",cne,dung von Prozeduralisterung ZWISchen Pm'aLen und Im mn~rs ..... tJi­
ehen Bem<h. 

!7 Schupf, RC15sen, Schmbd, Polilikvcrllechlung, Th~o"e und Empmc des koopcr,lIvcn Foder:>.lj'mus, 
Kronberg 1976. 
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3.). Vollzug und Steuerungswirksamkeit des GRW-Gesetl.eS 

Vom Beginn der Gemeinschaftsaufgabe im Jahre 1972 bis zum Jahre [98, sind für 
die region:lle Strukturpolitik etwas über J 2,6 Mrd. DM ausgegeben worden. Davon 
waren beinahe 6.2 Mrd. DM Fördermittel im Rahmen der Basisförderung nach dem 
Investitionszulagengesetz, welches damit ein zentrales Element des regionalpoliti­
schen Regelungskomplexes ist. und ca. 6>4 Mrd. DM Gemeinschaftsaufgabe-Mittel, 
wobei letztere sich annähernd gleich auf Finanzhilfen für die Unternehmen und auf 
Infrastrukturausgaben verteilten 18

• Allein im Jahre 1986 standen für die Investitions­
zulage über, Mrd. DM und an Gemeinschaftsaufgabe-Mitcel ca. 550 Mio. DM zur 
Verfügung. Von den 550 Mio. DM entfielen ca. 250 Mio. DM auf das Zonenrandge­
biet und 300 Mio. DM auf die übrigen Fördergebietel9 . 

Tm Zeitraum von 1972-1985 sind durch die Förderung annähernd 860000 neue 
Arbeitsplätze geschaffen und über [250000 gefährdete Arbeitsplätze gesichen 
worden . Wie der '5 . Rahmenplan jedoch einschränkend hervorhebt, beruhen diese 
den Eindruck hoher Steuerungswirksamkeit hervorrufenden Daten nicht auf gesi­
cherter Kausalzurechnung. sondern auf den Angaben der begünstigten Unterneh­
men~. Der Stand der Wirksamkeitsforschung im Policikfeld wurde bisher von der 
Planungsbürokratie ganz allgemein als unbefriedigend angesehen61

. Allerdings ist 
Besserung in Sicht. Jüngst sind die Ergebnisse der Forschungsprojekte veröffentlicht 
worden. welche die P!anungsbürokratie im Jahre 1983 als Reakriol1 auf den seit den 
Weltwiruchaftsrezessionen 1974/75 und '980/82 erhöhten Problemdruck auf die 
regionale Wirtschaftspolitik und die zunehmende Kritik an dieser vergeben hat. 
Darauf wird zurückzukommen sein. 
Das methodische Grundproblem der Wirksamkeicsanalysc bei der regionalen Struk­
turpolitik besteht darin, daß prima vista unbekannt ist. wie sich ohne Förderung die 
Entwicklung in der Region vollzogen hätte. Es kann nicht ohne weiteres ausge­
schlossen werden, daß im Fall einer Zunahme von Arbeitsplätzen diese auch ohne 
Förderung eingetrelen wäre. Die festgestellte Entwicklung einer Region beruht auf 
einer Vielzahl. z. T. auch gegenläufiger Einflußfakcoren. deren Gewichtung nicht 
unabhängig von subjektiven Wenungen erfolgt. und nach Auffassung der Planungs­
bürokratie war es bisher nicht gelungen •• überzeugende empirische Methoden zur 
Isolierung der Wirkung der Regionalpolitik oder gar einzelner regionalpolitischer 
1nstrumence zu entwickeln«61. Dieses generelle Grundproblem der Kausalzurech­
nung faßt Luhmann in der Erkennulis zusammen, .daß man in Sachen Kausalität 
um cin selektives Urteil nicht herumkommt«. was ihn sodann veranlaßt, das 
Kausalproblem als zweitrangig und Angelegenheit des (autopoietischen) »Beobach­
ters« abzutun63 • Die zweifellos vorhandenen Schwierigkeiten der "Kausa.lattribu­
tion,,6. stärken steuerungspessimistIsche Auffassungen . Eine Kapitulation in Bausch 
und Bogen vor dem Zurechnungsproblem ist dennoch nicht angebracht. Im Gegen­
tcil: 1m konkreten Fall wird man mit Hilfe moderner ökonometrischer Hilfsmittel 
zu plausiblen Einschätzungen kommen können. Aussichtsreich erscheinen vor 
allem die von der P!anungsbürokralie in Auftrag gegebenen vergleichenden Uncer­
suchungen. Hier wird z. B .• und zwar. um den Srandortfaktor auszuschließen. in 

S8 Ew.:rs, Frt15ch, ~.~. 0 .• 48. 
S9 Is · lV.hmenplan, , .•. 0 .• .11. 

60 Ebd. , '9. 
6, Ebd., '7 ({. 
6, Ebd., '9. 
6) GcschJossenhw und Offcnhcll. 3 . • . O . (Anm. I}), ,lI. 
64 Luhm.nn. ÖkolOgische Kommunikation . a. a. 0 .•• 8 Ir. 
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derselben Region, die Entwicklung von geförderten und nicht geförderten Betrieben 
mireinander verglichen6s . 

Der Rechtstheoretiker ist nur ausnahmsweise in der Lage, selbst Untersuchungen 
im Implement~tionsfeld vorzunehmen; in der Regel isr er auf die kritische Rezep­

rion fremder Forschungsergebnisse verwiesen. Die Forschungslage bei der regiona­
len Wirtschaftspolitik hat sich durch die jüngst erfolgre Veröffentlichung wichtiger 
Ergebnisse der von der Planungsbürokratic in Auftrag gegebenen Forschungspro­
jekte erheb/ich verbessert. Ich möchte mich jedoch auf deren nackte Wiedergabe 
nicht beschranken, sondern wenigsrens in groben Zügen den bisherigen wissen­
schaftlichen Diskussionsprozeß über das Politikfeld nachzeichnen. Dadurch lernt 

der Leser die Art der zentralen Argumente kennen und kann die Bedeutung der 
neuen Forschungsergebnisse besser einschätzen. Folgendes Bild ergibt sich: 

Die optimistischen Erfolgsmeldungen der Planungsbürokratie während der 70er 
Jahre, die sich unkritisch die Angaben der geförderten Unternehmen bezüglich 
geschaffener und erhahener Arbeitsplätze zu eigen machten, sind postwendend von 
der Wissenschaft zurückgewiesen worden. Zu Recht wurde auf ,.,Mimaluneeffekte« 
hingewiesen und die Qualität und Dauerhaftigkeit der vornehmlich in konjunklur­
anfälligen Zweigbetrieben (~verlängerte Werkbänke ,,) neu geschaffenen Arbeüs­
plätze :1ngezweifelt6~. Verbreitet war die Meinung, die Beschäftigungsstruktur habe 
sich aufgrund der geförderten Investitionen »qualitativ nicht verbessert, sondern 
verschlechten«0. Die Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel kon­

zedierte der GR W -Politik einige Erfolge, vertrat aber die Auffassung, daß sich die 

regionalen Disparitäten insgesamt während der letzten Jahre vergrößert hätten68
. 

Hingegen attestiene der Raumordnungsbericht 78 der räumlichen Politik einen 
Stabilisierungserfolg insofern, als ~die Entwicklung :Lwischen Verdichtungsräumen 
und benachteiligten Gebieten nicht weiter auseinandergelaufen ist,,69 (Sutus-quo­

Stabilisierung). 

Spätere Implemenutionsanalysen kamen zu günstigeren Ergebnissen. In den Jahren 
1978-198, hätten die »absoluten Arbeitsplatz-Erfolge der GRW" in einer ArbeitS­
platzvermehrung von etwa 2,6% bestanden, bei allerdings nicht selten unerwünsch­
ten strukturellen Nebeneffekten (mindere Arbeitsplatzqualit3t)70. Das Auftreten 
derartiger negativer Nebeneffekre wurde aber nicht als Regelfall angesehen. Trotz 
relaciv stark ausgeprägter »Konservierung obsoleter Strukruren im Bereich standar­
disierter Produktion" konnten die ländlichen Gebiete »auch in Wachstums branchen 

eine günstige Entwicklung aufweisen". Insgesamt könne man sogar "eine langfri­
stige Angleichungstendenz zwischen verdichteten und I:indlich-peripheren Räu­

men- beobachten71 . 

Diese Untersuchungen bescheinigten dem GRW -Geserz also nicht nur eine reche 

gute quantitative und qualitative (Arbeirsplatzqualität) WirksamkeIl (impacc), son­

dern kamen darüber hinaus wegen der festgestellten Angleichungsbcwegung zwi­
schen den Zentralregionen und der Peripherie zum Ergebnis eines positiven gesetz­

lichen Zielerreichungsgrades. Dieser Trend findet durch die jüngsten Forschungser-

65 Is.Rahmenplan, •.•. 0., 11. 

66 Zu,ammenfass~d Klaus, Schl.,cher, a. 1. 0., 61 ((. 
b7 Funk., H:iusserm.nn, Will, SI~~t51pP1ral und Reß!on.lpotitik, In: Burg.rlieher SUlt und polillsche 

Legllimauon, h"'g. von Ebbighlusen, Frankfurt '976, 295 H. 
68 KommISsion (ur wlnsch.ltlichen und SOZIalen Wandel. W'iruch.ftlichcf Wandel In der BWldcsrcpu­

blik, Görungen 1977, lOS (f. 
69 Raumordnung,berlcht 197B uDd M21cnalicn. Nr.o6040 d" .Schriftenrl'ihe d"" ßundcsmrnlSlers (ur 

R,umordnung. B,u"'esen und Stad.<b.u_. & H. 
70 E",ers, Fm.<ch, 1.'. O. (Anm. 53)-
7' Ebd., H. 
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gebnisse eine überraschend eindeutige Bestätigung. Asmacher, Schalk und Thoss" 

führen den Beweis in zwei Schritten. Zunächst wird die wirtschaftliche Entwicklung 

in den Förder- und Nichtfärdergebieten in den Jahren [977-19112 verglichen. Die 

Ergebnisse sind aus Tabelle 2. ersichtlich. 

Tab. 2: Regionale EmwickJung wichtiger ökonomischer Größen in Fördergeblcl~n der Ge­
mein~chaftsaufgabe» Verbesserung der regionalen Winschaftsslruktur« und in l"i,ht(örder­
gebieten im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe 

Durchschniuliche jährliche Wachstumsralen 
in % im Zeitraum 

1977-1980 1980-- 19&2 1977- t982 
(konjunk- (Rezessions-
turellcr phase) 
Aufschwung) 

Beschäftigung Forderkrclse r,021 - 2,797 -0,P4 
Nichtforderkrelse - 0,°4° -1,845 - 1,17 1 

KapilaJstock Förderkreise 1,212. 1,098 1,181 
Nichtförderkreise 1,208 1,1)1 1,216 

Kapitalincens;cäc Fördcrkreise ',4°' 5,037 2,840 
Nichtförderkreise 1.3°8 4,195 20453 

Brul lowcnschöpf ung Förderkrcise 4,3
'
9 - 1,8so 1,807 

Nichl förderkreise 2,934 - ~.583 0,69
' Arbeilsprodukli Viläl Förderkrelse 3,26 5 0.975 1,343 

Nichlförderkreise 2.975 0,17° 1,8S4 

Kapitalproduk li vi läl Forderkrcise 1,83S - 3,867 - 0.4S4 
N ichtforderkreise 1,646 - 3,768 -0,555 

Löhne und Gehälter Förderkreise 2,3,24 0,181 1,5°2 
je Beschähjgtcn Nichtförderkrei.e 4, 209 0.577 1.553 
Lohnslückkosten Förderkrel<e -0,9 '1 - 0,686 - 0,822 

Nicht(örderkrClse - 0,74) 0,3°6 - 0,3 25 

Quelle; A,m~cha, Sch~lk. Thos>, a. a. 0., 722. 

Nahezu alle Indikatoren zeigen ein A uOloJen der G R W -Fö rdergebiete. Die B runo­

wemchöpfung war beinahe dreimal so hoch, die Arbeitsproduktivität (ein Grad­
messer für die Arbeitsplatzqualicäc) erheblich höher, und die Beschäftigung sank nur 

halb so stark wie in den Nichtfördergebieten. Anzeichen für den im Vergleich 

positiven Beschaftigungscrend in den peripheren Gebieten ergaben sich bereits aus 

Tab. I. Einzig der Indikator Lohn- und Gehaltssumme zeigt keinen Abbau regiona­
ler Disparitäwn an. Interessant ist die Abschwächung der Aufholbewegung der 

Fördergebiete während der Rezession 1980-1982. Es bestätigt sich hier die Abhän­

gigkeit der regionalen WirtSchaftspolitik von der allgemeinen Konjunkturpolitik. 

Der zweite Schrin in der Beweisführung der angezogenen ImplementationsslUdie 

besteht in der methodischen Isolierung der Wirkungen der regionalpoJ;rischcn 
Instrumente von denen anderer Einflußfakcoren. Damit wird dem Einwand Rech­

nung getragen, daß die günstige Entwicklung in den Fördergebieten gar nicht den 

Fördennaßnahmen geschuldet zu sein braucht. Unter Verwendung ökonomctri­

scher Verfahren, vor allem der multiplen Regressionsanalyse, kommen die Autoren 

zu folgenden Ergebnissen für den Untersuchungszeitraum 1978- 1982 :7J 

7' Wirkung"J1~ly<e der rcglonal~n Strukturpolilik, In: rnfom,~"on~n zur R.umcn,w,d,Jung 19K6 (Hef, 
9/lo), jll fl. 

73 Zum Folgenden vgJ. ebd .• 7l7/1. 
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I) Im Durchschnitt der Jahre 1978-1982 betrug die Beschäftigungswirkung der 
regionalpolitischen Maßnahmen 28000 zusätzliche Beschäftigee pro Jahr. 

2) Im U ntersuchungszeitrllum wurden durch die Regionalförderung rund 1. Mrd, 
DM jährlich an zusätzlichen Investitionen induziert, die sonst nicht getätigt 
worden waren. 

3) J 982 ist die Produktion in den Fördergebieten um rund 4 Mrd. DM höher 
gewesen als sie ohne regionale Strukturpolitik gewesen ware. 

Diese positiven Wirkungsergebnisse werden ergänzt durch die günstigen Resultate 
der Effizienzanalyse. Jede DM Förderung induziene einen doppelt so hohen Betrag 
an zusärzlichen privaten Investitionen. ",Das bedeutet, daß jede Mio. DM an 
Förderung zu zusätzlichen Investitionen von 2 Mio . DM jährlich gefühn hat, die 

ohne Förderung nicht getätigt worden wären.« 
Zieht man an dieser Stelle ein Resümee, läßt sich folgendes sagen: Die fachwissen­
schafdiche Einschätzung der Steuerungswirksamkeit des GRW-Gesetzes und der 
regionalen Wirtschaftspolitik hat sich in den letzten Jahren entscheidend zum 
Positiven veränden. Es werden der regionalen Wirtschaftspolitik nicht nur ein 

erheblicher quantitativer und qualitativer impact, sondern auch ein relativ hoher 
Zielerreichungsgrad (Ausgleichswirkung) bescheinigt. Auch wenn es sich bei den 
aktuellen positiven Forschungsergebnissen um Resultate sraatlicher A uhragsfor­

schung handelt, die immer mit gewisser Reserve zu betrachten sind, ist bis zum 
Beweis des Gegenteils von der Validität der Analyse auszugehen. Mit pauschalem 
regional politischem $teuerungspesslmismus, wie er auch in jüngster Zeit noch 
gepflegt wird7\ ist es jedenfalls nicht mehr getan . 
Die günstige Entwicklung im Politikfeld darf sich die zuständige Planungsbürokra­
tie getrost als Verdienst anrechnen, hat sie doch auf die seit Mine der 70er Jahre 
eingetrerene negative Veränderung der wirtsch3ftuchen Rahmenbedingungen und 

die ansteigende Kritik an der Regionalpolitik lern bereit und ;l.ufgeschlossen gegen­
über fachwissenschafdicher Begleitforschung reagien. Die regionale Wirtschaftspo­
litik gehön heute zu den am gründlichsten wissenschaftlich untersuchten Politikfel­
dem. Die Lembereitschaft der Planungsbürokratie zeigte sich nicht nur an der 
Finanzierung aufwendiger Forschungsprojekte, sondern auch an der nicht unerheb­
lichen Veränderung am Förderungsinstrumcnrarium (z. B. verstärkte Förderung 
von Handwerks- und Diensrleistungsunternehmen; Verbesserung der Förderung 

hochweniger Arbeitsplätze), die im Jahr t98\ vorgenommen wurde7l . 

Die Entwicklung bei der regionalen Strukturpolitik gibt einen Hinweis darauf, daß 
nicht nur die auf die Steuerung ökonomischer Prozesse ausgerichtete Prozeßpolicik. 
für die vor allem die Finanzpolitik (StWG) und die Geldpolitik (BBankG) seehen, 
erfolgreich sein kann. Auch ökonomische Strukturen. wie sie durch die regionale 

und sehonle Wirrschaftsstruktur eines Industrielandes gebildet werden, können in 

einem gewissen. wenn auch wahrscheinlich geringerem Ausmaß als ökonomische 
prozesse, durch eine flexible und zugleich konsequente Po~tik zielkonform verän­
den und gesteuen werden . Ob das auch im Bereich anderer wirtschaftlicher 
Strukturen, z. B. der Konzentrationsstruktur der Winschaftsunlemehmen (dem 

Regelungsbereich des Kanellgesetzes) oder der Vermögensverteilungsstruktur in 
der Bevölkcnmg. der Fall ist. wäre wahrscheinlich zu verneinen, kann an dieser 
Stelle aber nicht näher untersucht werdenJ'. 

74 Pnf'Wt, , .•. Q. (Anm.4S), 21! If. 
7S TCBCh, Anp"-'sung des FordcnnnrumtnUl'lUmS der Gemeonschafu.aufg.b. Jn die ver:inderten regIon, 1-

w"lSchaidichen Bedingungm. Hintergründe und B.schlüsse. on: Informallonen zur RaumenlwlCkiung 
1986 (Hd, 9/,0), 784 (I. 

76 Näher zur These eIßer untcrsch,edli chcn S,euerb,rhlt von ökonomISchen Pr07_c ... n eme"."" S,ruk-
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4. Schlußfolgerungen fitr die AutoprJtesis-Di,ku.won 

Nach der Vornahme der Implementationsanalyse lassen sich abschließend für die 

Diskussion um die analytische Validität und Fruchtbarkeit des Aucopoiesis- Kon­
Zf'prs einige wesentliche Festsrellungen treffen. Zu betonen ist zunächst noch 
einmal, daß das Globalpostulat der Autopoiesis; "from design and conerol tO 

auronomy, hom planning tO evolu[ion«, bezieht man es auf unser Politikfeld, im 

Ergebnis deckungsgleich mit dem marktradikalen l.1.isser-faire-Konzept der »raum­
funktionalen Arbeitsteilung« isc. Sollte eine solche einseitige regionalpolitische 
Parteinahme eine nicllt-imendierte Theoriefolgc sein, wären von Seiten der Auropo­
ietiker, vor allem natürlich Luhmanns, winschaftspolitischc Klarstellungen erfor­

derlich. Diese erscheinen um so notwendiger, als auch in anderen wirrschahsrechdi­
chen Politikfeldern, nimmt man die genannte autopoierische Losung wirklich ernst, 
die Autopoiesis im Ergebnis (natürlich nicht in der Begründung) immer auf die 
markrradikale Alternative hinausläuft, z. B. bei der Wettbewerbspolitik auf die 
karcellrechtsfeindliche Wettbewerbs konzeption der Chicago-Schule, z. B. bei der 
Finanzpolitik auf die Position des steuerungsfeindlichen Monetarismus. 

Bemerkenswert ist sodann, daß die Problembereiche regionale Wirtschaftsdisparitäl 
und fehlende Beschäftigung für Luhmann überhaupt kein Thema sind. Es gibt von 
ihm vereinzelte Andeutungen, 2 . B. eine beiläufige Bemerkung über Arbeitslosig­
kcit77, mehr nicht. Nun handelt es sich bei den ~ngesprochenen Problemkomplexen 
nicht etwa um ephemere gesellschaftliche Randprobleme, sondern die Geißel der 
Arbeitslosigkeit, auch und gerade in ihrer regionalwirtschafclichen Verschänung, ist 
Wegbegleiter der gesellschaftlichen Entwicklung, seit sich in den westlichen Indu­
srriegesellschaftcn die kapitalistische Wirtschafrsform in großem Maßstab durch­
setzt. Die Phänomene sind für das Wirtschaftssystem konstitutiv, es handelt sich um 

Syslcmdefekte. Um das zu erkennen, bedarf es lediglich eines Minimums an 
wirtschaftspolitischer und wirtschafrshistorischer Sensibilität. 
Die Ignorierung derartiger kapitalistischer Strukturdefekte im Rahmen eines theore­
tischen Konzepts mit umfassendem Erklärungsanspruch, wie ihn die Systemtheorie 

erhebt, impliziert die Verfehlung wesentlicher Aspekte westlicher Gesellschafts-, 
Wirtschafts- und Rechtsentwicklung. Es ist die Ausblendung handfest erfahrbarer 
ökonomischer Systempathologien, welche wesentlich die eigentümliche Blässe, 
Formalität und EsOterik der Systemtheorie bewirkt. Was den Bürger bewegt, die 
Polirik beunruhigt, rechtliche Regulierungen provoziert und die Wirtschaftswissen­
schaften zum Nachdenken anregt, und zwar als säkulare Erscheinung, - eine 
ausschließlich an der geldorientierten Kommunikation im Wirtschaftssystem orien­
tierte Systemtheorie nimmt davon keine Kenntnis. 
Zur Problemferne78 gesellt sich Realitätsferne. Es scheim Luhmann nicht bewußt zu 
sein, wie staatliche Wiruchaftssteuerung mit Hilfe des Einsatzes des Geldmediums 
funktioniert . Durch die Verallsgabung von öffentlichen Geldern schaltet sich das 

ruren andererseits Nahamowltz, Krlllsch. R""htstnoone des .Org.nlStenen K'p"aJi,mus_, •. ,. o. 
(Anm·4), ,,6 H. Die domge Einsch.t:mng der S.cuerungsfah,gkell der reglon~en Strukmrpolir.ik muß 
Im locht der j~ngSlen Forschung'ergebm",. als zu peSSImIstISch zumondest partIell ',""Idien werden. 

77 Die WinschJft der Ge<ellschaft, a. 1. o. (Anm . ,6), 325. 
78 Auch luhmanm jüngste AnaJysc über "ÖkologISche Kommunibllon. ISI nocht von dor Sorge um die 

Umwelt !n'p,ncn. Die schelll< ihm .her der Erzeuger -unnlilur Aufregung« (3. >. 0.,9) zu sein . 
Luhmann möch.e VIelmehr s<hm, .. welch. KOlllurc.n. das Umweltprobkm >Jlfllmml, wenn man es mu 
Hilfe der Sy"cmtheone . formulien . (ebd., 15). Dieses aJlc!n .heoncpolimche Intcresse 1St U\ der T .. 
Ausdruck Jcnes . spleierlSchen Denken!". welches Lüders,en ~u Rtch. bel den Au,opoleSls-Denkern 
kml$len. Vgl. Lüders,en , .W .. der Gcdank· mehl so vcrwunsch.1 geschelI, man wär · vcrsu.:hf. ihn 
herzlich dumm zu flcnnen - , ,n: Rech"h.",orlSch.,. Journal 1986 , 347. 
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43 0 politisch-administrative System in die Marktprozesse ein. Autopoietisch gespro­
ehen: Der Staat verfügt über das Kennwort für den ökonomischen Code von 
ZahlunglNichtz:;hlung; dadurch können (in Grenzen) zielgerichter die »Eigenfre­
quenzen« des Winschaitsystems19 zum Schwingen gebracht werden. Durch Zah­
lung öffentlicher Gelder kann z. B. ein Unternehmen dazu bewegt werden, eine 
Produkrionssräue in Osrfriesland zu errichten und dore einkommenschaffende 
Zahlungen zu leisten. Die Wirksamkeit der Steuerungsmaßnahme hängt einzig von 
empirischen Fakcoren, z. B. der Menge der ZUr Verfügung stehenden öffentlichen 
Gelder, ab; sie ist nicht durch analytische Vorentscheidungen, wie sie vor allem die 
Annahme der "selbstreferentiellen Geschlossenheit« des WirtschahssystemsiO dar­
stelh, von vornherein ausgeschlossen. 
Der Wirkungsmechanismus marktkonformer Wirtschaftspolitik läßt darüber hinaus 
die gesamte Grundkonstruktion der aucopoietischen Wirtschaftstheorie problema­
tisch erscheinen. Diese Gruodannahme besagt, das Wirtschaftssysrem befinde sich 
überall dort, wo Zahlungen erfolgen, gleichgültig von wem sie vorgenommen 
werden und zu welchem Zweck sie erfolgens,. Daraus folgr, daß durch die Veraus­
gabung von öffentlichen Geldern, und zwar auch im Rahmen wirtschaftspolitischer 
Steuerung, die staatliche Planungsbiirokratie Teil des Wircschaftssystems wird. Das 
erscheint bereits aus paradigmaimmanenren GrÜnden widersinnig, weil ja dann für 
marktkonforme Wirtschaftspolitik die behauptete ~selbstreferentielle Geschlossen­
heit« der Wirtschaft als System- und Steuerungsgrenze nicht existieren würde. Zum 
anderen ist die angebotene weite Definition des Wirtschafrssystems deswegen nicht 
sinnvoll, weil sie von der Verschiedenanigkeit der Zahlungslogiken abstrahiert. Um 
das zu erkennen, ist noch immer die Marxsche Begrifflichkeit vorzüglich geeignet: 
Die Zahlungen zwischen den Markrsubjekten folgen der Logik des Tauschwerts 
und des Profits, die Verausgabung öffentlicher Gelder zum Zweck der Wircschafts­
steuerung folgt der Logik des Gebrauchswerrs, der in diesem Kontext allerdings ein 
"politischer Gebrauchswert« ist (Erreichung des ,.magischen Vierecks« im Fall des 
StWG, Disparitätenausgleich beim GRW-Geset% usw.). 
Empiriefeme läßt die Autopoiesis-Konzeption bei der Behandlung des Problems 
der Steuerungswirksamkeit politisch-rechtlicher Interventionen erkennen. Zur em­
pirischen Stützung seiner steuerungsnihilistischen Position findet sich bei Luhmann 
außer dem ziemlich pauschalen Verweis auf heute angeblich allgemein akzeptierte 
Ergebnisse der kausaltheoretischen Attributionsforschung, welche allesamt in der 
Ablehnung der .Ontologie der Kausalität« resultierens" lediglich der Hinweis auf 
reichlich angejahrte empirische Studien zu einem Spezialgebie( regulativer Politik, 
nämlich zur Umweltschutzpolitik8). Der Argumentation ist entgegenzuhalten, daß 
in der Ökonomie kausalrheoretischer Nihilismus keineswegs verbreicet ist. Die 

kreislaufanalytischen Modelle der Keynesianer beruhen ohnehin auf Kausalirät. 
Sogar die intervenrionsfeindlichen und steuerungsskepcischen MOnetariscen argu­
mentieren auf der Grundlage einer zentralen Ursache-Wirkung-Hypothese: daß 
durch Steuerung der Geldbasis die Geldmenge und damit sogar das Sozialprodukt 

79 Luhmlon, ÖkolOgische Kommunikation, a.l. O. (Anm. '4)' 41. 
80 Ebd., JU. 

S, Ebd., 101. 

S~ Ebd., 19. 
8) Ebd., 131, :03. Klum weniger eln'~'''g smd die Ln~raturbdeg" für Steutrungsvc,sagcn bel Luhmann, 

Polimcbe Thcone litt Wohlf.hrtS"a,,,, Mundten I?SI. locH. Anm. 6, und 66; hIer {ehlt die konJunk­
tunheoccmche Ln.r:ttur vollkolnmen. Ebenfalls be, Teubner, Willke, ~.l. O. (Anm. S), I I "nd die 
emp.n,ehen Bdege für S"atsvc"agen vol~g unzure.chend; mn H.nsmey<r und Rürup, die prmz,p,ell 
eine sta.1t<lnlc",·cn,io mst1SChe POSinon venrelen, werden sogar falsche Zeuge~ :>ngcfühn. 
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determiniert werde84 • Letztlich basiert der autopoietische StcuerungsruhJismus 
allein auf der neurophysiologischen These, daß die Prozesse im menschlichen 
Nervensystem von außen lediglich ~ausgelöst«, nicht aber "determiniert'" bzw. 
"festgelegt. werden könnens!. Falls diese These für ihre Disziplin zutreffen solhe86, 

für die Sozialwissenschaften ist sie ohne Bedeutung. 
Unsere Implementationsanalyse hat eine nicht unerhebliche Steuerungswirksamkeir 
des GRW-Gesetzes ergeben. Bei konsequentem und koordinienem Einsatz der 
Instrumente des StWG und BBankG lassen sich sogar eindrucksvolle Steuerungser­
folge erzielenS). Nimmr man die vier Winschaftsgesetze hinzu, denen Zeh eine 
akzeptable Steuerungswirksamkeit bescheinigt (Bundesimmissionsschutzgesetz, Ba­
fög-Gesetz, Städtebauförderungsgesetz, Fluglärmgesetz)88, haben wir eine Phalanx 
von sieben z. T. hochwirksamen Winschaftsgesetzen vor uns, angesichts derer sich 
pauschaler 5reuerungsnihilismus fortan verbieten soUte. Nun sind die Autopoiesis­
Theoretiker am Zuge: Gcforden sind empirische Gegenbelege. 
Die seit Mitte der 70er Jahre einsetzende Entwicklungsphase, in der sich Steuerungs­
nihilismus auf einen breiten, die gesellschaftspolitischen Lager von links bis rechts 
zunehmend einigenden Konsens stützen konnteß9, dürfte sich jedenfalls ihrem Ende 
zuneigen. Der Konsens beruhte ohnehin mehr auf ,.Gefühl~ als auf systematischer 
und umfassender Wirksamkeitsforschung. Zwar erhielt der naive Globalsteuerungs­
optimismus, wie er in der Bundesrepublik während der späten 60er und frühen 70er 
Jahre in gewissen politischen und wissenschaftlichen Kreisen vorherrschte (soge­
nannter hydraulischer Keynesianisrnus)90

, angesichts solch sperriger Phänomene 
wie .. Sragflalion~ zu Recht einen Dämpfer. Man hatte vergessen, daß es sich bei dem 
kapitalistischen Marktsystem immer noch um eine im Kern narurwüchsige und 
steuerungsträge Masse handelt. Darüber hinaus legten einige Studien im Umweltbe­
reich regulativen Steuerungspessimismus nahe. Führende keynesianisch orientierte 
Ökonomen, z. B. der spätere Nobelpreisträger Franeo Modigliani, haben indes auch 
in der Hochzeit des neokonservativen Steuerungsnihilismus, von Soziologen und 
Rechtstheoretikem nicht rezipiert, überzeugende Argumente für die politische 
Steuerung des Konjunkturzyklus vorgcbracht9'. Es steht zu erwarten, daß sich 
angesichts des sich abzeichnenden wehwinschafclichen Abschwungs die veranr­
wonJichen polirischen Instanzen auch in der Bundesrepubtik (rüher oder später 
dieser Argumente wieder erinnern werden". Die massiven Inrerventionen am 

84 Mayor, Die Sl.lUktur d., Monc",mmu<, 'n: Di< Mon«ansmu<-Kontrovers., hrsg. von Ehrlicher und 
Bocker, Beih.he zu Kredi, und Kap"al 1 978 (H~II 4), '3 If. 

85 Vgl. Anm. ,8. 

86 ZIVeilcl on diesa Hins,eh, bc' He;I, AUlopOiesl' - muß dl.S '''n?, In: RcchlShmonsche, Journal '986. 
J 57 If. 

87 Rurup, SeId I." 3. a. O. (Aom. 1); Vom felde, Ab,eh,cd von Keyncs? Frankfurt 1,8S. Zusammenf"",end 
N,h.arnown" Kn"sche ReehlSlheone d., .Org,n",enen K.p"aji'mus., a. >.. O. (Anm. 4). ,,61r. 

88 Wille und Wirkung der G, ... e,zc. HCldeiberg '984. 
89 Vgl. Pa~lOw, Tonn .. , Einleuung, Wir .. ch:Jurcgulicrung 10 dcr Kme. '0' St>,,~che Win.schaftsreguliC'­

rung on der Kr"e. Veroffendiehungen d.r Hoch,chul~ für Wi ..... ,haf, und Polilik, Jahrbuch für 
Soz,alökonomle und Gcsellsch~ftslh.orIC 1986. AktueJl. Be"p,ele fur den linken Steucrungsp."'uno'­
mus, der glaubt, ohne cmplri,chc Belege auskommen zu konnen, <md BrcuC"1", Adomo, luhmann. 
Koo".rgcnun und Oivcrg~nzen von k.ntlscher Theor;. und Systcmlhoonc, on: !..eV,.,hln ,,87. '09 
sowie SlChße, Verrech!lichung und Soz .. li,otlon. Über Grenzen des Wohlf;J,rLS""'~s, In: Lev .. lh:tn 

'986• 543· 
90 Exemplarisch: Gouhold, Winschaftliche Enrw,cklung und Verfassung,,~hl, Köln 1975. 
9 I Modigli,m. Die mon~L.1nmsche Kontro.·c" •. Odcr: Sollten Wir .uf S,.bi~t.i1Spolilik ve~,cht.n), ,n, 

Die Mone"rJ,mu.s-Kon,roverse, ~. a. O. (Anm. 84). :47 if. Sogar ein durch und durch marxIstischer 
Ökonom wi. Mandel kann n,ch, umtun, der keyncs'.mschcn Wiruch,ft.po~Lik eme gewISs, Wirksam­
k~" zuzugeSlehen. Vgl. MOUldel, Die Knse. Weltwmsch.ft 1~74-1986, H~mburg I,S7, 1841f., ~J6, '77, 
J' J. !n dem Moment, wo man "eh al, Wissenschaftler ubcrh."pl auf Empmc crnl,Jl!. IS' es mir den 
undiflerenzlerten P~u,chalurteilen 10 der Regel vorbe,. 

9' Die I>p""sche Regierung hat bereIts c'o ma<5\Ves ~t;utliche, KonJunkturprogrJmm ",gekündigt. Die 
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412 Devisenmarkt durch die Notenbanken gehören ja bereits seit längerem zur wirt­
schaftspolitischen Nonnaliüt. Im übrigen hat die vergleichende Arbeitsmarktfor­
schung gezeigt, daß eine konsequente Vollbeschäfcigungspolitik auch in Zeiten 
wehwiruchaftlicher Verwerfungen erfolgreich sein kann, wie das Beispiel Schwe­
dens - und lange Zeit Österreichs - beweist?). 
Daß die TIJeoretiker der Autopoiesis sich auf die Empirie-Ebene begeben werden, 
erscheint allerdings sehr zweifelhaft. Eher nehmen sie theoretische Revisionen am 
rigiden Modell der Autopoiesis vor, wie das Teubner in bewußter Distanzierung 
von Marurana und Luhmann tut. Teubner ersetzt die Systemmonadologie durch ein 
graduell abgestuftes Schema systemischer Autonomie und kann dadurch Stcuerbar­
keit prinzipiell zulassen?<. Mir erscheint eine derartige TIleoriercvision, da allein auf 
der analytischen Ebene ansetzend, arbiträr und methodisch unzureichend; unge­
klärt bleibt auch das Maß an analytischer Verbindlichkeit, welches die neurophysio­
logische Basistheorie nun noch besitzt. 
Die autopoietische Abneigung gegen Empirie gründet sich erkennrnisrheoretisch 
auf einen überzogenen Konsrruktivismus, welcher empirische $teuerungsanalysen 
in der T:.tt obsolet erscheinen läßt. Denn hier wird offenkundig sogar die Möglich­
keit des Erwerbs von praktischem (»pssendem«) Steuerungswissen ignorien91 . 

Zwar isr seit Berger/Luckmann und Kuhn die These von der realitätskonstruieren­
den Wirkung wissenschaftlicher Erkenntnis in den Sozialwissenschaften weithin 
anerkannr96• Die soziale Wirklichkeit bewahrt aber strukturieree Objektivität genug, 
um in der steuerungstheoretisch allein bedeutsamen Dimension ~passenden« Wis­

sens unter Forschern den Konsens über Daten und Kausalverläufe prinzipiell 
möglich zu machen. Dazu bedarf es indes einer wissenschaftlichen Grundhaltung, 
die man als ~unbefangen. kennzeichnen könnte. Damit soll eine Disposition 
bezeichnet sein, die sich durch Offenheit gegenüber konkurrierenden Paradigmen 

und "Störenden" Fakten auszcichnet?7. 
Ein aus dem r:.tdikalen Konstruktivismus folgendes ZusatLargument gegen Empirie 
ist die ebenfalls von der Neurophysiologie entlehnte Strategie, die Wahrnehmung 
ziclgerichteter, sinnhafter und funktionaler Handlungsphänomene sowie den gan­
zen Bereich der Kausalität der grundsätzlich irrelevanten .Beobachcerperspekcive« 

J"nzÖso.che Rcgoerung h~, 1m Fruhl,hr 1987 mn den Gddern au. der P,,'·allslerungsa!tnon t"lfl 

Beschl fusungsprogr;unm lulgc1eg" ohne C5 so zu nennen. In den USA '""rd se" J,hron ein gl g.ntlsches 
reehu-keyneml'lJschos defi~ll spending. durchgclühn. 

9} 1l,erbom. Nallon~e Politik der internationalen ArbeusloSlgk,",l. Der Fall Bund.srepublik Im LIchte 
der OFCD-O,It~n vOn '97J-1 , 85, m: Abromcn, Blwke (Hrsg.). Arbe .. ,m.rk" ArbellSbezlehungen 
und Poli tik In d~n got r JJhr~n, L~I",han Sonderhd. 8 (1987), )9 Ir., b ... 43· 

94 Teubne r, SOCIlJ Ordt-r (rom Leg"I."". Nm«?, a. a. 0., Abschmtte V I-VIII. Diese L,nIe e'ner 
Oi"anzlerung von Lunmann hat Tcubner In .bgemildcncr Fonn longe,etzl. Vgl. Hyperlyklus In 
Recht und Org,msallon, a .•. o. (Anm.9). 

91 Teubner, SocI~1 Order /rom Leg"lallvc NOI'c), a.l. 0., AbschnJtle I-V; Luhmann, Ge.schlossenhe" 
und Offen".", •. a.. O. (Anm. I;). Nach Glasers/eid nmgegen, einem führenden ErkenntnlStneoreuker 
des ' rad ikale" KomtrukllVJSmu5<. Ist dem erlchenden SubJekl zw~r meh, der Erwerb .summcndm .• 
Wiss en<, aber di e Anelgnu og . passenden. Wos.s.ns moglich. -Passendes. Wissen dient der .ErkJ:irung. 
Vorhers,ge und Kontroll. oder Steuenmg" überl.ben"clev>Jller Ere'gm,se. VgJ. Gbsersfdd , Einlüh­
rung lfl den radikalen Kon'trukuvlSmus, In: Wllzbwlck (Hrsg.), D,e e,.funden . WirklichkCIl, Mün­
chen 19S6 (4. Aufl.), 1 I. Da ökonomISches Sleueruog.swlS,cn als o mch.s anderes als .passendes. Wi ssen 
\lcrk0'l'en, 1St es nach die.,,, VerSIon des radikalen KonSl(\Jkt,,· .. mus erkenntnlStI'ffir.,,~h möglich 
und I ur w,nsch.f"polit!Sche Zwecke nmzbJr. 

96 Vgl. berens Narr, Logik dcr Politikwlssenscillft - eint propldeuusche 5kHZ,. In: Po Ii ti kw"'t nsch,fr , 
hrs g, vOn K.(t.<s , Senghaas, Frmklun 197' (1. Auf[.), I} 11. 

97 Mi, wlsscnsch.hlicher Unbelangenheu venr::tgen SIch meh, die Manipulation und Ideologlegclarbte 
Fehlint"'preUllon von DaIfn, WI< Sle dem monet.r1SlISchen Schulmobcrh.upt Mihon Fnedman 
I)achgeWlesen werden konnten. Vgl. Foncrer, D,e subili""polillSc.hen VOrSchläge Mil,on Fnedmans, 
B~rlin '979, Ij 5 Ir. 
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zuzurechnen?g. Gegen die Plausibili,ät dieser erkenntnistheoretischen Position 

spricht auf rechrsrheoretischem Gebiet bereits der Umstand, daß das soziale Systcm 
Staat/Gesetzgeber im Gesetz und seinen Materialien selbSt rcsponsive Ziele und 

Handlungsstrategien artikuliert, diese h Teleologie" ist keine Einbildung des exter­
nen Beobachters. Auch den reaktiven Implementationsmaßnahmen der gesetzlichen 
Vollwgsinstanzen stenen Zielgerichtetheir und Funktionalitit auf der Stirn ge­
schrieben. Die regional politischen M~ßnahmen der Planungs bürokratie im Imple­
mentationsfeld sind problemreaktive und uostreitbar zielgerichtete Maßnahmen mit 

offenkundig .detenninierender. Wirkung im Wimchaftssystem. Derartige evidente 
Teleologien und Kausalitäten (Anwendungen ~passenden~ Wissens!) als wirklich­
keitsverkennende Projektionen des e.'(ternen Beobachters abzutun, erscheint nach­
gerade absurd9~. 

Die nun dem Ende zugehende Untersuchung wollte :Im Beispiel der regionalen 
Strukturpolitik theoretische und empirische Argumente für die Auffassung sam­
meln, daß zie!orientierte staatliche WiruchaflSsteuerung via Recht notwendig ist 
und wirksam sein kann. Evolutionstheoretisch kann man das so ausdrücken, daß­
so die These - angesichts offenkundig zunehmender Gesellschaf-tsdifferenzierung 
Systemintegralion nur bei gleichzeitiger, parcicller Entdifferenzierung zwischen den 
sozialen Teilsystemen möglich ist. Derartige gegenläufige Prozesse funktionaler 
Entdifferenzierung finden täglich zwischen Politik und WirtSchaft, Verwaltung und 

Polirik. Geserzgebung und Rechrsprechung und innerhalb von Marktprozessen 
(z. B. in der Form konglomerater Fusionsstrategien der Unternehmen und oligopo­
lislischer Kooperationsformen) statt. Die korrigierenden und kompensierenden 
EntdiHerenzierungsprozesse verhindern das ",Auseinanderdriften" des Gesell­
schafrssystems. Diesen systemerhaltenden Funktionsmechanisrnus verkenm die au­
ropoietische Sysremmonadologie. Wegen seiner beträchtlichen Ressourcen an Geld, 

Rationalität und Macht ist der in seinem Politikformulierungsspielraum »relativ 
autonome« Staat maßgeblicher Träger von Entdiffercnzierungsprozcssen. Diese 
evolutionsrhc:oretische Annahme findet im Konzept des "Organisierten Kapitalis­
mus« den theoretisch angemessenen, allerdings auf das interdependente Verhältnis 
von Wirtschalr und Politik analytisch zentrierten Rahmen. Einer polirischen "Kul­
(Ursceucrung« 100 ist damit nicht das WOrt geredet. 

98 Maturan., • . a. O. (Anm. 7). '. 11. ~8; Luhmann. Gtschlosseohm und Offenheu. a.a. 0 .• 3. 
99 Es haI meht .Id,,·n den An.ehem. als ob (ur Luhm.nn selber die R~strik"oncn der Btobachtcrpcrspek­

live. die der .. dik .. Jc KonstrukuvlSmu$ unterstellt. nicht gelten. Jedenl.Il, verkündet ~r. obwohl selbst 
nur .Beobachter. recht ontolog.,ch klingende Wahrheiten lober Struktur, Elemeßte und Interdependen­
zen 3utopOlell>ch .. Sylleme. Di.sen Punkt 'OWI. den gOl12<n KompIck dcr radibl-konstruktlvlSu· 
sehen Erkenntnistheorie bCM:lnddt die ansamten sehr ,,~lfellde sprlChphilosophlSchc Kntik von 
Haberm>.< an Luhm.nns Sy".mmon.dolog.c leIder mehl. Vgl. H.bennas. Der philo,oplllSchc Diskurs 
der Modeme. F .. nklun ,,8\.4,6/1. 

100 VOlg!, GrcnzCIl rC<"Mtljel,tr Steuerung. 3.3. O. (Anm. 8), 38. 
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